
 

SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ   Hattorf am Harz, 15.11.2024 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
 

E i n l a d u n g  
 

zur öffentlichen Sitzung 
des Betriebsausschusses 

 
am Dienstag, 26. November 2024, 18:00 Uhr, 
in Wulften am Harz, Schützenhaus Wulften 

 
 

 
T a g e s o r d n u n g 

 
 

 
Punkt  1 

 
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
sowie der Beschlussfähigkeit 

 
Punkt  2 

 
Feststellung der Tagesordnung 

 
Punkt  3 

 
Genehmigung des Protokolls vom 18.04.2024 

 
Punkt  4 

 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2025 
36/2024 

 
Punkt  5 

 
VII. Nachtragssatzung zur Wasserabgabensatzung 
37/2024 

 
Punkt  6 

 
Betriebsabrechnung 2023 für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ 
38/2024 

 
Punkt  7 

 
Gebührenbedarfsberechnung 2025 
39/2024 

 
Punkt  8 

 
Haushaltssatzung 2025 
31/2024 

 
Punkt  9 

 
Berichte des Ausschussvorsitzenden und des Samtgemeindebürgermeisters 

 
Punkt  10 

 
Anfragen und Mitteilungen 

 
Punkt  11 

 
Einwohnerfragestunde 

 
Punkt  12 

 
Schließung der Sitzung 
 

 
gez. Kaiser 
 
 



SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 11.11.2024 
Samtgemeindebürgermeister  

 
 

Az.:   

  
Vorlage Nr.: 

 
36/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Samtgemeinde: 
Betriebsausschuss 

    

Samtgemeindeausschuss     

Rat der Samtgemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2025 
 
Anlagen: - 1 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2025 wird be-
schlossen. 

2. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistun-
gen von Ausgaben durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen wer-
den dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt. 

 
 
 
 



 

Erläuterung: 
 

Gemäß § 11 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Samtgemeinderat den 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu beschließen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Ver-
mögensplan und der Stellenübersicht. Dabei ist gem. § 15 EigBetrVO auch eine Finanzplanung 
aufzustellen.  
 
Die Ansätze im Erfolgsplan sind unter Zugrundelegung der Vorjahreszahlen und unter Berück-
sichtigung der voraussichtlichen Entwicklung im Wirtschaftsjahr ermittelt. Der Wirtschafts-
plan 2025 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Samtgemeinde Hattorf am Harz ist als Anlage 
dieser Vorlage beigefügt. 
 

Aufgrund der erarbeiteten Gebührenkalkulation ist eine Anhebung der Verbrauchsgebühr un-
ausweichlich, die mit der separaten Beschlussvorlage 37/2024 erfolgen soll. Insoweit wird auf 
die dort getroffenen Aussagen verwiesen. 
 
Die angepasste Verbrauchsgebühr ist bei der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes berücksich-
tigt worden. 
 
 
 
gez. Kaiser 
 



Wa s s e rwe r k

Samtgemeinde Hattorf am Harz

Wirtschaftsplan

Wirtsehaftsjahr 2025
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Vorbericht

Allgemeines

Aufgrund der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hattorf am Harz in Verbindung mit der damals geltenden NGO wurden die Wasserversorgungen der
Mitgliedsgemeinden Elbingerode, Hattorf am Harz und Hörden am Harz am 1. Januar 1973 zu einem Eigenbetrieb der Samtgemeinde Hattorf am
Harz zusammengefasst. Die Betriebssatzung wurde am 27. September 1977 vom Samtgemeinderat beschlossen und trat am 22. November 1977 in
Kraft.

Durch Neufassung der Eigenbetriebsverordnung wurde eine Überarbeitung der Betriebssatzung notwendig, die dann durch den Samtgemeihderat
am 26.01.2012 beschlossen wurde.

Zur Trink- und Brauchwasserversorgung der 5.344 Einwohner im Versorgungsgebiet (Stand: 3Ö.06.2024) und der Wjrfschaftsbetriebe wurden 2023

23.077 cbm

161.682 cbm

37.895 cbm

in Elbingerode
in Hattorf am Harz

in Hörden am Harz insgesamt 222.654 cbm

an die Anschlußnehmer abgegeben.

Der derzeitige Speicherraum in den Wasserhochbehältern beträgt

200 cbm, davon 100 cbm Löschwasserreserve
1.000 cbm, davon 500 cbm Löschwasserreserve
500 cbm, davon 150 cbm Löschwasserreserve

in Elbingerode
in Hattorf am Harz
in Hörden

Die Länge des Rohrnetzes beträgt am 31.12.2023 rd. 73 km.

Nach der Endrechnung zurrt 31. Dezember 2023 betragen die Hausanschlüsse

156 Stück

1.473 Stück

359 Stück

in Elbingerode
in Hattorf am Harz

in Hörden insgesamt 1.988 Stück
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Wasserbenutzungsgebühr

Die Rechtsbeziehung zu den Abnehmern wird durch die Wasserversörgungssatzung und die Wasserabgabensatzung geregelt.

Die Wasserbenutzungsgebühr wird in Form einer Grund- und einer Zusatzgebühr (Verbrauchsgebühr) erhoben.

Die Grundgebühr beträgt derzeit bei VenA/endung von Wasserzählern mit einer Zählergröße von

8,00 Euro / Monat
10,00 Euro / Monat
13,00 Euro / Monat
15,00 Euro / Monat
15,00 Euro / Monat

Qn 2,5
Qn 6,0
Qn 10,0
Qn 15,0
Qn 17,0

Die Zusatzgebühr (Verbrauchsgebühr) beträgt derzeit

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 wurde die Anhebung der Gebühren ab dem Erhebungszeitraum 2020 beschlos
sen. Mit Vorlage der Wirtschaftspläne 2023 und 2024 war bereits eine erneute Anhebung aufgrund d^r deutlich gestiegenen Stromkosten vorgese
hen. Durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage wurde von einer Anhebung abgesehen. Nunmehr ist eine Anhebung der Verbrauchsgebühr auf
1,99 €/cbm vorgesehen.

1,85 Euro / cbm

Versicherungsschutz

Der Betrieb ist in die Haftpflichtversicherung der Samtgemeinde Hattorf am Harz beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover eingeschlossen.
Die Gebäude, Einrichtungen und Bestände sind seit 01.04.2010 über die VIVUS Assekuranz GmbH, Magdeburg, versichert. Der Versicherungs
schutz wird den Veränderungen laufend angepasst.

Liefer-und Abnehmerverträge

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Stadt Herzberg am Harz, dieser wurde zum 01.01.2020 abgeschlossen, darin wurde eine Regelab
nahme von 60.000 cbm vereinbart, darüberhinausgehende Mengen können unter Berücksichtigung der Gewinnungsmöglichkeiten  und der Versor
gung im Netz der Stadt Herzberg am Harz geliefert werden.

Außer diesem Wasserlieferungsvertrag besteht noch ein Wasserlieferungsvertfag zwischen der Samtgemeinde Hattorf am Harz und dem Glasgroß
handel Henze, Hörden am Harz. In dem Vertrag verpflichtet sich die Samtgemeinde zur Lieferung von Brauchwasser aus der Wässergewinnungsan
lage Hörden bis zu einer Leistung von 2 cbm/d an die Fa. Henze.
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Buchführung

Für die Buchführung und den Jahresabschluß des WassenA/erkes gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.

Erfolgsplan (§ 12 EigBetrVO)

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen;

Umsatzerlöse

- Wasserverkauf

- Materialverkauf

- Auflösung der Bauzuschüsse

Andere Betriebs- und Geschäftserträge
- Aktivierte Aufwendungen
- Rückstellungsauflösungen
- Zinseinnahmen

-Sonstiges

Die Aufwendungen bestehen aus

-Materialaufwand

- Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben
- Abschreibungen
- Zinsen u.ä. Aufwendungen
-Steuern

-Sonstiges

und sind unter Zugrundelegung der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung im Wirtschaftsjahr ermittelt.

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den Zins- und Tilgungsplänen der Darlehensgeber.
Bei den Steuern ist die voraussichtliche Ertrags-und Kapitalentwicklung berücksichtigt.
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Vermögensplan (§13 EigBetrVO)

Der Vermögensplän weist die Ausgaben für geplante Anlagenerneuerungen und Anlagenzugänge sowie Kredittilgungen und die Deckung dafür aus.

Investitionen

Die Investitionen verteilen sich auf:

33,73 %
66,27 %

145.000 Euro

285.000 Euro

Anlagenerneuerungen
Anlagenzugänge

Kreditverpflichtuhgen

749.626 EuroDie Kreditverpflichtungen belaufen sich am 31.12.2023 auf

50.845 EuroDavon entfallen auf eine Restlaufzelt von 1 Jahr (Tilgung 2022)

698.781 EuroDer Kreditanteil mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt

Sicherstellung der Liquidität

Im Rahmen der Beschlussfassung über den 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 wurde eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von
1.100.000,00 € beschlossen. Durch die mit dem Nachtrag 2015 durchgeführte Umwandlung des kurzfristigen Liquiditätskredites gegenüber der
Samtgemeinde in eine langfristiges Darlehen wurde ab dem Wirtschaftsplan 2016 des Wasserwerkes die Liquiditätskreditermächtigung auf
100.000,00 € reduziert und diese bleibt auch für das Haushaltsjahr 2025 weiterhin bestehen.

Stellenübersicht (§ 14 EigBetrVO)

Nach § 14 EigBetrVO ist für das Wasserwerk eine Stellenübersicht  über die tariflich Beschäftigten gern. TVöD des Eigenbetriebes zu erstellen. Be
amte, die beim Eigenbetrieb verwendet werden, sind im Stellenplan der Samtgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes
nachrichtlich anzugeben. Die Veränderungen durch die vorgenommenen Stellenbewertungen, auch unter Berücksichtigung der neuen Entgeltord
nung, wurden bereits im 1. Nachtrag 2016 mit berücksichtigt und werden in der Stellenübersicht 2025 fortgeführt. Neu aüfgenommen in den Wirt
schaftsplan wurde 2021 eine zweite Meisterstelle aufgrund der Beschlussfassung im Samtgemeinderat vom 18.03.2021. Diese Stelle konnte 2021
nicht mit einem Wasserrneister besetzt werden. Stattdessen konnte eine weitere Fachkraft für Wasserversorgungstechnik eingestellt werden. Durch
die Verrentung des bisherigen Wassermeisters 2023 waren hierfür zwei Stellen zu berücksichtigen. Die Stellenübersicht wurde diesbezüglich ent
sprechend geändert. Durch die 2022 angelaufene Meisterausbildung  eines Kollegen, die 2024 erfolgreich abgeschlossen wurde, wurde auf die ur
sprünglich vorhandene eine Meisterstelle und eine Stelle für eine Fachkraft wieder reduziert.
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Ftnanzplanung (§ 15 EigBetrVO)

In der Finanzplanung sind lediglich die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes nach § 15 Ziffer 1 ausgewiesen.

Erläuterungen zum Erfotasplan 2025

Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre ist der Ansatz mit 113.500 Euro ausgewiesen. Den größten Anteil an diesen Kosten haben die Was
serbezugskosten an die Stadt Herzberg am Harz mit 65.000 Euro, die Stromkosten mit 30.000 Euro und die Kosten des Materialeinsatzes mit 16,000
Euro. Die Wasserbezugskosten wurden entsprechend des neuen Wasseriieferungsvertrages veranschlagt. Die Stromkosten verringern sich gegen
über dem Vorjahr deutlich^ da die gemeinsame Ausschreibung mit der KWL zu einem guten Ergebnis geführt hat.

Bezogene Leistungen

Diese Leistungen unterliegen jährlichen Schwankungen. Zu dieser Kostengruppe zählen alle Unterhaltungskosten der Betriebseinrichtungen, des
Rohrnetzes und der Grundstücke. Auch im Wirtschaftsjahr 2025 sind vermehrte Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz und an den Betriebsgebäuden
vorgesehen. Aufgrund der erstmäligen Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osterode am Harz
ist ab dem Wirtschaftsjahr 2016 eine buchungstechnische Änderung eingetreten, denn alle Abstellerneuerungen sind nicht mehr vermögenswirksam
zu buchen sondern in den Aufwand. Hierfür ist erneut entsprechender Mehraufwand eingeplant. Insgesamt sind 104.500 € eingeplant.

Löhne, Gehälter, soziale Abgaben

Die Ansätze wurden aufgrund der vorhandenen Personalsituation angesetzt. Im technischen Bereich ist neben der Meisterstelle und der Fachkraft
für Wasserversörgungstechnik auch ein Ausbildungsplatz für den Beruf des Ver- und Entsorgers, Fachrichtung Wasser, in der Stellenübersicht vor
handen. Dieser Ausbildungsplatz ist aktuell nicht besetzt, da das bisherige Ausbildungsverhältnis Anfang 2020 endete.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen wird durch weitere Ihvestitionsmaßnahmen beeinflußt. Es wurden insgesamt 107.600 Euro angesetzt.



Sonstiger betrieblicher Aufwand

Diese Aufwandgruppe beinhaltet insbesondere die Wasserentnahmegebühf an das Land, Prüfungs- und Beratungskosfen, Bürobedarf, Versiche
rungen, Verwaltungskostenerstattung u ä,. Aufgrund der veränderten eigenen Fördermengen mit Abschluss des neuen Wasserlieferungsvertrages
wurden auch die Wasserentnahmegebühren erhöht. Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich die Wasserentnahmegebühr seitens des Landes deut
lich angehoben, dies ist im Wirtschaftsplan ebenfalls berücksichtigt. Hinzu kommen die zusätzlichen Aufwendungen durch den ausgeschriebenen
Dienstleistungsvertrag für die Rufbereitschaft und technischen Service. Insgesamt sind hier Aufwendungen in Höhe von 107.400,00 € veranschlagt.

Zinsaufwand

Die genaue Höhe hängt von der zeitlichen Entwicklung und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit ab. Angesetzt wurden 14.400 Euro. Die Um
wandlung der kurzfristigen Liquiditätskredite in langfristige Darlehen im Jahre 2015 wurde dabei berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wird an
die Samtgemeinde für das im Betrieb gebundene Stammkapital abgeführt.

Erträge

Wasserqeld

Um den Erfolgspiän ausgleichen zu können und um damit einen planmäßigen Verlust zu vermeiden, wurde nach Abzug der anderen Erträge von den
Aufwendungen ein höheres Wassergeldaufkommen geplant. Es ist ein Steigerung der verbrauchsgebühr von bisher 1,85 €/cbm auf 1,99 €/cbm vor
gesehen.

Auflösung der Bauzuschüsse

Die Bauzuschüsse It. Satzung werden ab dem 01. Januar 2004 innerhalb des Anlagevermögens von den Anschaffungskosten der Sachanlagen ab
gesetzt. Das entspricht den gesetzlichen Bestimmungen aufgrund der ergänzenden Hinweise der Finanzverwaltung zum Schreiben des Bundesfi
nanzministeriums vom 27. Mai 2003.

Sonstige Erlöse

Sie beinhalten fast ausschließlich Erlöse aus Installationsarbeiten einschließlich der Hydrantenunterhaltung für den Feuerschutz.

Aktivierte Eigenleistungen

Die Höhe hängt davon ab, in welchem Umfang Anlagevermögen des Betriebes durch das eigene Personal erstellt wird.

7



Sonstige betriebliche Erträge

Die auszuweisenden Erträge betreffen u.a. die Auflösung gebildeter Rückstellungen (Prüfungskosten und Steuern).

Ausblick auf 2025

Ob die Verbrauchsgebühr auch zukünftig weiteren Anpassungen unterworfen wird, hängt u.a. auch von der Durchführung notwendiger Investitionen
und den damit verbundenen Folgekosten ab. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist jedoch der Wasserverbrauch der zukünftigen Jahre
dafür äusschlaggebend, wie sich die Gebühren zukünftig entwickeln werden. Aufgrund der prognostizierten demographischen  Entwicklung für die
Samtgemeinde Hattorf am Harz ist mit weiter rückläufigem Wasserverbrauch zu rechnen. Die Wasserverbräuche haben sich allein von 221 bis 2023
wie folgt reduziert:

2021: 243.831 cbm

2022: 231.397 cbm

2023: 222.654 cbm

Maßgebliche Veränderungen wurden 2020 mit der Umsetzung des neuen Wasserlieferuhgsvertrages mit der Stadt Herzberg am Harz sowie der
Einbindung eines Dritten in die Rufbereitschaft vorgenommen. Die Planungen für einen Neubau eines Brunnens werden weiter vorangetrieben. Ak
tuell wird an der Umsetzung des Sanierungskonzeptes für das Leitungsnetz gearbeitet, die Umsetzung wird in der Finanzplanung entsprechend für
die nachfolgenden Jahre dargestellt.

Im investiven Bereich sind daneben Mittel für Maßnahmen im Brunnen Hattorf sowie für die Erneuerung der Steuerungstechnik entsprechend des
beschlossenen Konzeptes vorgesehen.
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E rfo I g s p I a n

Voranschlag
2025

Euro

2024

Euro

Ergebnis
2023

Euro

Voranschlag
2025

Euro

2024

Euro

Aufwendungen Ergebnis
2023

Euro

Erträge

Umsatzerlöse

Wassergeld
Auflösung der Bauzuschüsse
Sonstiges

Materialaufwand

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
Bezogene Leistungen

640.000 602.499636.000113.500

104.500

166.500 162.876

100.000 104.824 0 0 0

3.400 03.400

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Soz. Abgaben und Altersversorgung
154.180

50.729

Andere Betriebserträge
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstiges

160.900

51.900

160.900

49.800 10.000

23.000

10.000

23.000

3.285

39.806

Abschreibungen
aus Sachanlagevermögen 108.378 Erträge aus Ausleihungen

Zinserträge
107.600 109.600

0 1.2130

Sonst, betriebl. Aufwand

Mieten, Versicher., Postgeb. u.ä. 109.400 98.236107.400

672.400 676.400 646.802SummeZinsen u.ä. Aufwendungen
Zinsen 24.600 25.200 14.522

Steuern

Einkommen und Ertrag
Sonstiges

1.500 01.500

500 401500

Verlustabdeckung Vorjahre 672.400

672.400

723.400

676.400

694.145

646.802

0 0 0 Summe Aufwendungen
Summe Erträge

-47.343Gewinn / Verlust (-) 0 -47.000Summ e 672.400 723.400 694.145

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 672.400,00 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe
von insgesamt 672.400,00 €.
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Vermögensplan

EuroAusgabenEuroEinnahmen

0109.600

25.000

Umschuldungen

Ordentliche Tilgungsleistungen

Erwirtschaftete Abschreibungen

Bauzuschüsse It. Satzung

Kreditaufnahme für Umschuldungen

Kreditaufnahme für Investitionen

53.400

0

463.800

Anlageerneuerungen:

Modernisierung Steuerungstechnik

Brunnen IV Hattorf; Erneuerung Rohrleitungen

Sanierungskonzept Leitungsnetz inkl. Digitalisierung

40.000

75,000

30.000

145.000Summe Erneuerungen

Anlagezugänge:

Neubau Brunnen

Gmndausbau 4. BA Oderparksee

Rehabilitation Leitungsnetz

Betriebsausstattung

Summe Zugänge

75.000

115.000

200.000

10.000

400.000

598.400Summe598.400Summe

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze der Anlagenemeuerungen sind gern. § 13 Abs. 3 EigBetA/O

gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Anlagenzugänge sind gern. § 13 Abs. 3 EigBetrVO gegens. deckungsfähig.
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Finanzplanung

Gesamt

Euro

2028

Euro

2027

Euro

2025

Euro

2026

Euro

2024

Euro

Bezeichnung

Entwicklung der Ausgaben

Sachanlagen

000 000Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte
Erzeug.-, Gewinn.-, Bezugs- u. Speicheranl.
Verteilungsanlagen
Gebäude

Maschinen u. masch. Anlagen
(soweit nicht anders zuzuordnen)
Betriebs- und Geschäftsausstattung

695.000

1.770.000

80.000

400.000

80.000

400.000

190.000

345.000

80.000

400.000

265.000

225.000

0000 00

0000 00

50.00010.00010.00010.000 10.00010.000

Kredite

0000 00Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen
Ordentliche Tilgungen 285.80065.00060.00053.400 56.00051.400

2.800.800555.000546.000 550.000598.400551.400Summe

Entwicklung der Einnahmen

547.400

125.000

2.128.400

110.000

25.000

420.000

110.000

25.000

415.000

109.600

25.000

463.800

110.000

25.000

411.000

107.800

25.000

418.600

Erwirtschaftete Abschreibungen
Zuweisungen und Zuschüsse
Kreditaufnahmen inkl. Umschuldung

2.800.800550.000 555.000546.000551.400 598.400Summe
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Samtgemeinde Hattorf am Harz
Wasserwerk

Wasserwerk der samtgemeinde Hattort am Harz

Wirtschaftsplari 2025
Stellenübersicht

tatsächlich

besetzt

2023 Erläuterungen2025 2024Bezeichnung

Entgeltgruppe 9a FG 1 TVöD
Entgeltgruppe 6 TVöD u. Rufbereitschaft
Entgeltgruppe 6 TVöD u. Rufbereitschaft
(kW 07/2024)

1,00 1,001,00Ver- und Entsorger (gepr.)
Ver- und Entsorger (gepr.)
Ver- und Entsorger (gepr.)

1,00 1,00 1,00

1,000,00 1,00

3,002,00 3,00Summe

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ver- und Entsorger, Fachrichtung Wasser1,001,00 1,00Auszubildender

Nachrichtlich:

Beamte/Angestellte

Nebenamt (ehrenamtlich)
20 % von A 13

1,001,00 1,00Betriebsleitung (Samtgemeindebürgermeister)
Buchhaltung (Leiter Finanzvenwaltung) 1,00 1,001,00

6 % von Entgeltgruppe 9a TVöD
50% von Entgeltgruppe 9a TVöD

1,001,00 1,00Kasse (Leiterin Samtgemeindekasse)
Buchhaltung (Steuerverwaltung) 1,001,00 1,00

4,00 4,004,00S u m me
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Samtgemeinde Hattorf am Harz
- Wasserwerk -

Anlage zum Erfolgsplan 2025

Wirtsch.-plan

2023

Euro

Ergebnis

2023

Euro

Ergebnis
2022

Euro

Wirtsch.-pian Wirtsch.-plan
2024

Eurö

2025

Euro

Konto Bezeichnung

Umsatzerlöse

640.000

3.000

3.000

602.498,54 618.380,77636.000 640.00043000

43800

43900

Wassergeld
Auflösung der Bauzuschüsse
Sonstige Erlöse

0,000 0 0,00

0,00 0,003.400 3.400

602.498,54 618.380,77639.400 643.400 646.000

6.000 3.284,64 12.256,5310.000 10.00051000 Aktivierte Eigenleistungen

Sonstige Erträge

0 0,00 23,75Rückstellungsauflösungen
Passive Rechnungsabgrenzung

0 053200

53210

53400-53420 Sonstiges

0 0.00 0,000 0

23.000 39.806,12 209.413,3223.000 23.000

23.000 39.806,12 209.437,0723.000 23.000

Materialaufwand

- Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe,

bezogene Waren

55.355,94

83.726,98

2.177.19

20.482,11

1.133,86

25.859,43
77.690,21

2.567,27

32.395,59

269,93

30.000

65.000

2.000

16.000

84.000

65.000

2.000

15.000

84.000

65.000

1.700

11.500

1.300

54000

54010

54100

54400

54500

Stromkosten

Wasserbezugskosten

Brenn-und Treibstoffe

Materiäleinsatz It. Inventur, Kleingeräte
Filtermasse 500 500

162.876,08 138.782,43113.500 166.500 163.500
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Samtgemeinde Hattorf am Harz
- Wasserwerk -

Wirtsch.-plan Wirtsch.-plan
2024

Euro

2023

Euro

Ergebnis
2023

Euro

Ergebnis
2022

Euro

Konto B ezeich n ung Wirtsch.-pian
2025

Euro

- bezogene Leistungen

Unterhaltung d. Betriebseinr.
Unterhaltung d. Rohrnetzes

Unterhaltung d. Gründet, u. Geb.
Unterhaltung d. Wasserzähler

Leistungen des Bauhofes
54710, 54730 Wasseruntersuchungen
54720 Zusatzberatung § 47 NWG

15.000

70.000

3.500

8.000

10.000

7O.O0O

3.5Ö0
8.500

10.000

70.000

4.800

9.000

20.628,15
60.311,96
8.544,17

8.050,13

416,50
6.873,10

12.619,63

68.564,24

2.795,72

7.936,14

73,50

6.724,75
1.543,77

. 54510

54520

54530

54540

54700 0 00

6.500

1.500

6.500

1.500

5.200

1.300 0,00

104.824,01100.000 100.300 100.257,75104.500

Personaiaufwand

- Löhne und Gehälter

Arbeiterlöhne

Vergütung für tariflich Beschäftigte
Beamtenbesoldung

0,00 0

153.273,28

14.589,10

55000

55100

55110

0 00

145.600

15.300

125.000

14.500

139.590,18

14.589,47
145.600

15.300

160.900 160.900 139.500 154.179,65 167.862,38

Sozialabgaben, Altersversorgung

Beitrag Berufsgenossenschaft 600 600

39.300

9.900

500 634,70

36.503,79
13.590,22

606,25

42.503,19

12.863,43

56200

56100, 56110 tariflich Beschäftigte
56120 Beamte

33.000

12.000

39.300

12.000

50.728,71 55.972,8751.900 49.800 45.500

Abschreibungen

auf immaterielles Anlageverm.
57100,57300 auf Sachanlagen
57000 3.600

104.000

3.600

106.000

3.600

115.000

3.553,55

104.824,62

3.554,53

105.268,64

107.600 109.600 118.600 108.378,17 108.823,17
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Samtgemeinde Hattorf am Harz
- Wasserwerk -

Ergebnis
2022

Euro

Wirtsch.-plan
2024

Euro

Wirtsch.-plan
2023

Euro

Ergebnis
2023

Euro

Wirtsch.-plan
2025

Euro

BezeichnungKonto

Sonst, betriebl. Aufwendungen

0000 0AfA auf Ford. (Einzelwertberichtigungen)
Abgang von Anlagevermögen
Mieten und Pachten

Müllabfuhrgebühren

Entsch. an die Landwirtsch.

Versicherungsprämien
Bürobedarf

Gebühren für Steuerleitungen

Sonst. Postaufw., Frachten
Kfe-Kosten ohne Treibstoffe

Prüfungs- u. Beratungskosten
Gerichts- u.ä. Kosten

Gebühr für Wasserförd. an Land

Sonstiges

57600

58200

59100

59110

59190

59200

59300

59400

59410

59700

59710

59720

59900

59910

00 000

00 000

0000 0

0 0000

4.798,52

13.785,13

5.086,16

14.557,56
5.400

13.500

4.800

13.000

5.400

14.500

00 000

1.915,64
12.309,00

4.500,00

2.000

5.500

4.600

2.029,49

7.518,26

4.978,76

2.000

6.500

4.500

2.000

8.000

5.000

00 000

29.064,15

35.001,26

42.809,46

39.584,61
41.500

35.000

42.500

30.000

42.500

35.000

119.702,3698.235,64109.400 106.400107.400

0,001212,580 0061100, 62100 Erträge aus Darl.-hingaben, Zinseinn.

15.106,8914.522,0215.700

10.200

14.400

10.200

15.000

10.200

Zinsen u.ä. Aufwand

Eigenkapitalverzinsung
65100

65101 00

Ergebnis d. gewöhn!.
Geschäftstätigkeit -46.942,40 134.779,10-24.700-45.0002.000

0,000,001.500 1.5001.50067000, 67010 Steuern vom Eink. und Ertr.

Sonstige Steuern

196,79

204,00
196,79

204,00
200 200200Grundsteuer

Kfz - Steuer

Stromsteuer

68020

68120

68130

300300 300

0,000,0000 0

400,79 400,792.0002.000 2.000Steuern insgesamt
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Samtgemeinde Hattorf am Harz
- Wasserwerk -

Ergebnis
2022

Euro

Wirtsch.-plan
2023

Euro

Ergebnis
2023

Euro

Wirtsch.-pian
2024

Euro

Wirtsch.-pian
2025

Euro

B ez e i c h n u n gKonto

0,000,000 00Verlustabdeckung Vorjahre

Jahresergebnis

-47.343,19 134.378,31-26.700-47.0000Gewinn (+) / Vertust (-)

Wassergeldaufkommen

636.000Erforderliches Aufkommen

1.998Hausanschlüsse 31.12.2023

8,00 Euro X Anzahl Hausanschlüsse monatl. 15.984Grundgebühr

191.808Aufkommen Grundgebühr jährlich (Grundgeb. x 12 Mon.)

444.192Durch Arbeitspreis zu decken

222.654Wasserabgabe 31.12.2023

Grundgebühr Vorschlag 8,00 Euro / Monat

Arbeitspreis rechnerisch 1,99 Euro je cbm

Nachrichtlich aus 2024:

Grundgebühr 8,00 Euro / Monat

Arbeitspreis 1,85 Euro je cbm
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SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 11.11.2024 
Samtgemeindebürgermeister  

 
 

Az.:   

  
Vorlage Nr.: 

 
37/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Samtgemeinde: 
Betriebsausschuss 

    

Samtgemeindeausschuss     

Rat der Samtgemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
VII. Nachtragssatzung zur Wasserabgabensatzung 
 
Anlagen: - 1 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Samtgemeinderat nimmt die Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 zustimmend zur 
Kenntnis und beschließt,  

a. dass die Wasserverbrauchsgebühr ab dem 01.01.2025 mit 1,99 €/cbm festge-
setzt wird. 

b. dass die Kosten für die Herstellung und Erneuerung einschließlich der Erdarbei-
ten für den Grundstücksanschluss (§ 14 Abs. 1 der Wasserversorgungssatzung) 
je Grundstücksanschluss pauschal 2.200,00 € betragen. 

 



2. Der Samtgemeinderat beschließt die in der Anlage beigefügte VII. Nachtragssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Was-
serversorgung der Samtgemeinde Hattorf am Harz (Wasserabgabensatzung) vom 
18.09.1997. 

 
 
 

Erläuterung: 
 
 

Für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen erheben die Kommunen gem. § 5 
Abs. 1 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) Benutzungsgebühren. Dies gilt insbesondere 
auch für die leitungsgebundenen Einrichtungen wie die Wasserversorgung. Die mit dem Wirt-
schaftsplan (Beschlussvorlage 36/2024) vorgelegte Anlage zum Erfolgsplan macht deutlich, 
dass die bisherigen Gebührensätze nicht mehr kostendeckend sind und somit einer Anpassung 
bedürfen. 
 
Bereits bei den Beratungen über die vorhergehenden Wirtschaftspläne 2023 und 2024 wurde 
immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Anpassung der Gebühren notwendig sein wird, 
da insbesondere durch die demographische Entwicklung ein stetiger Rückgang der Wasser-
verbräuche zu verzeichnen ist. Auch im Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landkreises Göttingen zum Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Wasserwerk wurde auf 
diese Situation hingewiesen. Hinzu kommt der Jahresabschluss 2023 mit einem Verlust in 
Höhe von 47.343,19 €. Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 
47.000,00 € aus, das Ergebnis des Jahresabschlusses bleibt abzuwarten. 
 
Insbesondere das weiterhin niedrige Niveau der abgegebenen Wassermengen führt zu einer 
Anpassung der Verbrauchsgebühren. Im Zeitraum zwischen 1997 und 2023 ist die abgegebene 
Wassermenge von 284.525 m³ auf 222.654 m³ gesunken, mithin um rd. 21,75 %. Allein im 
Zeitraum von 2021 (243.831 m³) bis 2023 (222.654 m³) ist die Wasserabgabe um 8,69 % ge-
sunken. Hinzu kommen die deutlichen Preissteigerungen, die erheblichen Tarifsteigerungen 
und beispielsweise auch die Steigerung der Wasserentnahmegebühren durch das Land Nie-
dersachsen. 
 
Die damit verbundenen rückgängigen Umsatzerlöse können nur bis zu einem bestimmten 
Grad durch Kostensenkungen ausgeglichen werden.  Insbesondere bei leitungsgebundenen 
Einrichtungen besteht ein Großteil des Aufwandes für die dauerhafte Vorhaltung der Einrich-
tungen (Leitungsnetz, Gewinnungs- und Verteilungsanlagen), die unabhängig vom Grad der 
Inanspruchnahme vorgehalten werden müssen. Aufgrund der prognostizierten demographi-
schen Entwicklung für den Altkreis Osterode am Harz ist mit zurückgehenden Einwohnerzah-
len zu rechnen, so dass auch zukünftig mit weiter rückläufigem Wasserverbrauch gerechnet 
werden muss.  
 
Daneben müssen vermehrt Instandhaltungsmaßnahmen im Ortsnetz vorgenommen werden, 
die zu einem erhöhten Aufwand führen. Insofern ist auf das Sanierungskonzept für das Trink-
wassernetz zu verweisen. 
 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, folgende Gebührenfestsetzungen vorzunehmen: 
 



Gebührenart Gebühr bisher Gebühr neu 

Verbrauchsgebühr 1,85 € / cbm 1,99 € / cbm 

 
Grundlage hierfür ist folgende Berechnung: 
 

 
 

Mit diesem Vorschlag wird die Verbrauchsgebühr angehoben.  

Die Wasserverbrauchsgebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: 
 

Jahr Verbrauchsgebühr 

ab 01.01.1995 1,227 € 

ab 01.01.1996 1,508 € 

ab 01.01.1997 1,554 € 

ab 01.01.1998 1,585 € 

ab 01.01.2002 1,60 € 

ab 01.01.2008 1,65 € 

Ab 01.01.2017 1,70 € 

Ab 01.01.2020 1,85 € 

 
Die Auswirkungen der Gebührenanpassung auf die Privathaushalte stellen sich wie folgt dar: 
 

 

Durchschnitts-

verbrauch

in cbm

Grundgebühr

pro Jahr

Verbrauchs-

gebühr

pro Jahr

zuzüglich 7 

%

MWSt.

Gesamt

1 Person 40 96,00 €            74,00 €          11,90 €      181,90 €        

2-Personen Haushalt 80 96,00 €            148,00 €        17,08 €      261,08 €        

Familie + 1 Kind 120 96,00 €            222,00 €        22,26 €      340,26 €        

Familie + 2 Kind 160 96,00 €            296,00 €        27,44 €      419,44 €        

Familie + 3 Kind 200 96,00 €            370,00 €        32,62 €      498,62 €        

Durchschnitts-

verbrauch

in cbm

Grundgebühr

pro Jahr

Verbrauchs-

gebühr

pro Jahr

zuzüglich 7 

%

MWSt.

Gesamt

1 Person 40 96,00 €            79,80 €          12,31 €      188,11 €        

2-Personen Haushalt 80 96,00 €            159,60 €        17,89 €      273,49 €        

Familie + 1 Kind 120 96,00 €            239,40 €        23,48 €      358,88 €        

Familie + 2 Kind 160 96,00 €            319,20 €        29,06 €      444,26 €        

Familie + 3 Kind 200 96,00 €            399,00 €        34,65 €      529,65 €        

Bisherige Gebührensätze

Neue Gebührensätze

Kundengruppe

Kundengruppe



Die Gegenüberstellung ergibt dann folgende Veränderungen: 
 

 
 
Die letzte Anpassung des Kostenbeitrages für die Herstellung eines Grundstücksanschlusses erfolgte 
mit der VI. Nachtragssatzung zur Wasserabgabensatzung zum 01.01.2020. Der Kostensatz wurde auf 
1.800,00 € festgelegt. Auf Grundlage der aktuellen Kosten wurde folgende neue Berechnung hierfür 
vorgenommen: 

  
 
Berechnungsgrundlage sind die Rechnungen 2023 für erstellte Grundstücksanschlüsse auf Basis des 
Ausschreibungsergebnisses für den beauftragten Tiefbauer. Danach wird ein Kostenansatz in Höhe von 
2.200,00 € empfohlen. Gem. § 6 Abs. 3 NKAG sind die Einheitssätze sind nach den Aufwendungen fest-
zusetzen, die in der Kommune üblicherweise durchschnittlich für vergleichbare Einrichtungen aufge-
bracht werden müssen. 
 
Aufgrund der seit der letzten Festsetzung vergangenen Zeit und der in diesem Zeitraum eingetretenen 
Kostensteigerungen ergibt sich diese Kostensteigerung. Die entsprechende Änderung ist im Satzungs-
entwurf ebenfalls eingefügt. 
 
 
gez. Kaiser 

ALT NEU Veränderung in %

1 Person 181,90 €       188,11 €          6,21 €            3,41

2-Personen Haushalt 261,08 €       273,49 €          12,41 €          4,75

Familie + 1 Kind 340,26 €       358,88 €          18,62 €          5,47

Familie + 2 Kind 419,44 €       444,26 €          24,82 €          5,92

Familie + 3 Kind 498,62 €       529,65 €          31,03 €          6,22

Kundengruppe
Gegenüberstellung

Kostenermittlung für die Herstellung eines Grundstücksanschlusses 

gem § 10 Abs. 2 Wasserabgabensatzung (WAbgS)

Straßenbreite 10 m, davon 1/2 bis zur Grundstücksgrenze  =  5 m

Rechnungen Grundstücksanschlüsse 2023

Rechnungsnummer Dienstleister

Leistungssumme

1. 23021 2.388,82

2. 23049 5.160,65

3. 23115 1.966,51

4. 23117 3.669,28

5. 23245 1.804,40

6. 23252 2.565,89

7. 23417 1.662,26

8. 24007 1.555,41

9. 24028 1.197,08

10. 24065 1.180,46

11. 24066 1.132,96

12. 24078 2.054,52

13. Gesamtkosten durchschnittlich 2.194,85

14. Z. Zt. gültiger Kostensatz 1.800,00

15. Empfohlener Kostensatz 2.200,00



VII. Nachtragssatzung 
 

zur 
 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 

Wasserversorgung der Samtgemeinde Hattorf am Harz  
(Wasserabgabensatzung). 

 

(Wasserabgabensatzung vom 18.09.1997, Amtsblatt für den Landkreis Osterode am 
Harz 1997, Seite 436, in der Fassung des VI. Nachtrages vom 19.12.2019, Amtsblatt 

für den Landkreis Göttingen 2019, Seite 1.339) 
 

 
Aufgrund der §§ 10, 98 und 111 Abs. 1 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) i.V.m. §§ 5, 6 und 8  des Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Samtgemeinde 
Hattorf am Harz in seiner Sitzung am XX.XX.2024 folgende VII. Nachtragssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 
Wasserversorgung der Samtgemeinde Hattorf am Harz (Wasserabgabensatzung) 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 
Wasserversorgung der Samtgemeinde Hattorf am Harz (Wasserabgabensatzung) wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 10 Abs. 2 wird 
 
 die Angabe  ersetzt durch 

  
1.800,00 €    2.200,00 €  

 
In § 13 Abs. 2  wird  
 
 die Angabe  ersetzt durch 

 1,85 €  1,99 €  
 

Artikel II 
 

Diese VII. Nachtragssatzung tritt mit Beginn des Erhebungszeitraumes 2025 in Kraft. 
 

Artikel III 
 
Der Samtgemeindebürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der Wasserabgabensatzung 
der Samtgemeinde Hattorf am Harz in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem Datum 
bekannt zu machen. 
 
Hattorf am Harz, den XX.12.2024 
 
SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Kaiser                        
 



SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 12.11.2024 
Samtgemeindebürgermeister  

 
 

Az.:   

  
Vorlage Nr.: 

 
38/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Samtgemeinde: 
Betriebsausschuss 

    

Samtgemeindeausschuss     

Rat der Samtgemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Betriebsabrechnung 2023 für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ 
 
Anlagen: - 1 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Betriebsabrechnung 2023 für die Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erläuterung: 
 
 
Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) ist nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erstellt worden. 
Aus ihm gehen die Erträge und Aufwendungen nach der Ergebnisrechnung (Sp. 4), die Zahlen der Be-
richtigungs- u. Neutralrechnung (Sp. 5) und die sich daraus ergebenden Kosten und Erlöse der Wirt-
schaftsrechnung (Sp. 6) hervor. 
 
RW-Gebühren, Dezentrale Abwasserbeseitigung 
 
Mit Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2023 (siehe Vorlagen 35 und 36/2022) 
wurde eine Gebührenanpassung für die RW-Kanalisation für die Gemeinden Hattorf am Harz, Elbinge-
rode und Wulften am Harz umgesetzt. Die Gebührensätze wurden wie folgt festgelegt: 
 

Einrichtung Gebührensatz 
€ / m² 

ab 01.01.2017 

Gebührensatz  
€ / m² 

ab 01.01.2023 

RW-Kanal Hattorf am Harz 0,29 € 0,34 € 

RW-Kanal Elbingerode 0,14 € 0,10€ 

RW-Kanal Hörden am Harz 0,16 € 0,16 € 

RW-Kanal Wulften am Harz 0,22 € 0,17 € 

Dezentrale Abw.-Beseitigung 20,41 € 20,41 € 

 
Aus der vorliegenden Betriebsabrechnung ist jetzt erkennbar, dass für den Bereich RW Kanal Hattorf 
am Harz eine leichte Unterdeckung erzielt wurde. Für den RW-Kanal Hörden am Harz wurde eine 
leichte Überdeckung erzielt, so dass die weitere Entwicklung hier beobachtet werden muss. Im Bereich 
des RW-Kanals Elbingerode und Wulften am Harz wurde eine Unterdeckung erzielt, so dass auch hier 
die weitere Entwicklung beobachtet werden muss. Die ab 2023 erfolgte Anpassung der Gebührensätze 
erfolgte grundsätzlich in die richtige Richtung. 
Für die Gebührenkalkulation 2025 ff. werden die Ergebnisse 2023 entsprechend vorgetragen. 
 
SW-Gebühren 
 
In den vergangenen Haushaltsjahren hatte sich der Trend des rückläufigen Wasserverbrauchs fortge-
setzt, so dass wiederholt in den Vorlagen der Gebührenbedarfsberechnung der Vorjahre darauf hinge-
wiesen wurde, dass im Rahmen der Betriebsergebnisse eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwas-
serbeseitigung notwendig werden kann. Umgesetzt wurde eine Gebührenanhebung dann mit der Be-
schlussvorlage 36/2022 für das Haushaltsjahr 2023. 
 
Für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wird im Haushaltsjahr 2023 eine Unterdeckung ausge-
wiesen. Maßgeblich hierfür sind die erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere durch erhöhte 
Strompreise als auch durch die Inflation bedingt. Für die Gebührenkalkulation 2025 ff. werden die Er-
gebnisse 2023 entsprechend vorgetragen. 
 
Der BAB ist Grundlage für die nächste Gebührenbedarfsberechnung. Weitere Anmerkungen können 
dem BAB entnommen werden. 
 
Die Abrechnung ist zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
gez. Kaiser 



Samtgemeinde Hattorf am HarzHauahaKsjahr 2023>gen Abschnitt 70 - Abwasserbesettigung -

Schmutzwasserhanatisatton Vofkostenstelten

Zentrale

Abwassertes.

Euro

Dezentrale

Abwassertes

Euro

RW-Kanal

Hattorf

Euro

RW-Kanal

Elbingerode

RW-Kanal

Hörden

Euro

RW-Kanal

Wulften

Fahrzeuge,

Geräte u.ä.

Personal-,

Geschäftsausg.
SW- eaul Teil

Klärwerk

Mech. Teil

Klärwerk

Euro

Leist'unabh

Kosten

Euro

Berichtig.- /

Neutralrechn

Euro

Wirtschafts

rechnung

Euro

AnteileBezeichnung der HHSt. Ergebnis

rechnung
Zette

Ortsnetze

Euro
Pro.-kto.

Euro Euro Euro EuroEurov.H.Euro

Jl 17 16 1910 11 12 13 146 7 953 41 2
0,00 0,00 0,0068 228,37 0,00 84 041,16

41 774,36

1 071,00

0.00 0,00 0,00 0.005,1 0,00 15,812,8187.419.40

64 263,32

1 071.00

3 661,34

2151.17

300,00

258 305,58

3 378,22 84 041,18

02 946,23

1 071,00

3 561,34

2.151,17

300.00

239.016,41

Unterhaltung Grundst. u. Gebäude

Unterh. sonst, unbewegl. Vermögen

Kanalsanierung

Unterhaltung der beweg! Gegenstände

Gerate, Ausrüstungsgegenstände

Mieten und Pachten

Bewirtschafturtgskosten

Leerung privater Abwassi

Haftung von Fahrzeugen

Dienst- und Schutzkleidung

Aus- und Fortbildung

Weitere Verw - u Betriebsausgaben

Abwasserabgabe an das Land

Sachverständigen-u.ä Kosten

BOrobedarf

Bücher und Zeitschriften

Post- und Femmeldegebühren

Mitgliedsbertrag ATV

Innere Verrechnung

Erstattung ffir Bauhofleistungen

Abschreibung

Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

Bezüge der Beamten

Tarifliche Entgelte Arbeitnehmer

Beiträgezu Versorgungskassen Beamte

Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn

Arbeitgeberanteile Sozialvers Arbeitn

Beihilfen für Beschäftigte

Außergewöhnliche Erträge

AußergewöhnNche Erträge -Versicherung-

Verzinsung Anlagekapital

iranlager

421100

421290

421292

422100

422200

423100

424100

429100

425100

426110

426150

428100

437100

443150

443110

443120

443130

442900

461109

481113

471140

472112

401100

401200

402100

402200

403200

404100

501000

501200

68500

1

0,00 8 406.29 2.753,58 3 326.60 6 683.40 0,00 0,0041,714,86

1.071.00

0,00 0.00 59,503,80,002

0.00 0,00 0,000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.000.1 0,000.003

54,01

894,50

80,47 0.00 0.00 0,00 0.00 000 3386,860,00 0,00 0,00 80.470,00 0.24

0,00 0,00 0.00 0.00 916,380,00 340,29

300.00

3.074.05

340,29

300,00

238 492,64

0,000.1 0,00 0,000,005

000 0,00 0,00o.oo 0.00 0,00 0,000.0 0,00 0,00 0.000.00

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 523.771 078,29 234 340,2614,5 0,000.007

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,000,00 0.00 0,00 1.808.311 808,81 0.1 0,00 0.000,00

14 281,33 0,000,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,000,9 0,00 0,00 0,0014 694,96 0.00 14,281.33

1 029,80

5 228,67

119 744,31

9
1.029,800,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,000,00 0.00 0,000,00 0.11.029.80

5 228,67

120.678.14

10

0,00 0,00 0,00 0,00 4.943,07285.60

11 430,31

285,60

117.996.33

0,00 0.000,3 0,00 0,00 0.002.567,0011

0,00 1.747.98106 566,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.007,3 0,00 0,000,0012

0,00 0,000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,000,00 0,00 0.00 0,000,00 0,000,0013

0,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 4 252,770,00 0,00 0,00 0.000,00 4 252,77

283,82

582,02

1 656,85

0.3 0,007 333.84

283,82

582.02

1.784,16

14

283,82

506,22

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.000,00 0,00 283.82

506 22

0,0 0.000,0015

0,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 75,80

1.509,97

0,00 0,000,0 0.000,0016

0,00 0,00 0,00 0 00 0,000,00 146,88 146.68 0.000,1 0,00 0,000,0017

0.00 0,000.00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0.00 0,00

0,00 21.760,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000.00 0,00 0,00 0,0021.760,00 21 760,00

4 165.00

599 9 78.93

1.343.520,00

4 165.00

19

0,00147,00

407 729.59

0,00 1.690.50 416.50

6 257,00

759,50

14 040,00

1 151,^3

37.624 00

0,00147,00

250.429,00

0,00 0,00 0,000,00 0,320

0,00 124 462,34 0,0067.346,00 89 954,59 0,0036,4599.978.93 0,0021

0,00 0.00 0,00 0,00 0,000 00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 0,000,00 0.00 0,0022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.581,12

194 817,93

12.760.11

9.592,72

34 398.27

4.894,57

0,00 0,00 0.00 0,0019 581,12

194 817,93

12.760.11

9 592,72

34,398,2?

4 894,57

1.2 0,00 0.0019 581 12

194 817,93

12 760.11

9.592.72

34 398.27

4.394,57

23

0.00 0,00 0,000.00 0.00 0,00 0,00 0,0011.8 C.CX) 0.00 0,000.0024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,000.00 0,00 0,000,00 o.e 0,0025

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,000,00 0.00 0.00 0,000.6 0,000.0026

0,00 0,00 0,00 0.00 0,000,00 0,00 0,00 0,002,1 0,00 0.000,0027
0,00 0,000.00 0,00 0,00 0.00 0.000,00 0,00 0.000,00 0.328

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.000.00 0.00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0.(Xi29

0,00 0,00 0,00

4148.00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.00 0.00 0,000,00 0,000,00 0,0030

21 514,00 1 836,00 0,001.820,00 113.507,00 0,00 63.306,00 1 429,0012,5 72 056,00 35 502,00 4.129.00205 740,00 0,00 205.740,0031

197.865.13 tO.8S6.OS 22.276,10 66.972.90 30.286,57 312.876,39365.417,86 119.739,10 503.218.24 18.327,18 1.006.702.38 1.608,811.649.644.36 100,01.699.944.68 27 705.22A Summe direkte Kostenatellen32

33

423,36 46 311,20

11 117.40

2 540,91

609,97

5 213,82

1.251.62

15.675.30

3 762,99

7.088,70 -312.876,3928.025,46 117 780,43 4 289,56 235.623,10

20.531,05

-40,36

256.114,39

85.527,65

20.531,65

Umlage der Pers.- und Gesch -ausg

Umlage der Fahrzeug- u a. Kosten

Umlage anteiliger Klarwerkskosten

Innere Verrechnung ProduktGruppe 536

34

-37.375,27101,63

40,36

565,35

35

-40,36

117.740.07

36

3.150,88 6.465.44 19.438,294.289.56 57.428.600.00 106.059,30 28.025,48 ;0,00 0,0037 67920

38

0,0022.616.74 1.262-ei6.n 2-374.16 255.293,73 14.006,96 28.741.54 86.411,19 0,00471,477.16 147.764,56 620.958.3127.705.22 1.649.644,36 100,01 ■699.944.6839 Summe der Ertd kostenstelten

40
1.7 5,276,6 0.1 15,5 0.8100,0

100,0
Anteile aHer Endkostenstelten in v H

Anteile SW - Kanal in v.H.

41

37,0 12,0 2.042

43

0.000,00 1 500,00

18 564.11

1.500,00

1 036.536,31

0.00 0,00 0.00 0,000,00 0,001.500.00

1.394 947.19

7.126.62

175.849,72

52 082,20

0,00 1 500,00

1 394.947,19

0,145 331100

332100

359100

348200

381100

363100

Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren 1 153,17

0.00

252.483.19 10.011.90 30.072,00 84,6»3,62386.994,54 121 287,06 509.690 600.00 94,246
0,00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00 0.000,00 0.007 126.6247

0,00 0.00 00059 127.00 9 352.00 83 725,72 0.00 0,0083 725.72 5,7 950.72 14.286,000,00Kostenanteile Stadt OHA und Herzberg
Innere Verrechnung 53810-53850
Bußgelder u.ä.

48
0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,0049

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0050
252.483.19 10.011.90 30.072,00 64.690,62S68.817.60 29.418.11 1-121.762,03 1.153.171.480.172,91 100,00 387955,26 135.573,061.631.505,73 7.126,62Erlöse51 C

52

53
-21.720,576.799.37 -141.054.74 -1.220,99 -2.810.54 -3.995.06 1.330.48-83.521.90 -12.191,50 -52.140.71-68.438,95 -20.578,60 -169.471.4554 D Kostendeckung

55
71.5 104,6 74.991.6 130,1 88.8 48,6 98,989,7 62.3 91,7 i98,0 25.7Kostendeckungsgrad56 E

57

58 F Vortahr

aufgesteltIn der Ergebnisrechnung wird das betriebswirtschaftliche Ergebnis gern. NKAG nicht wiedergegeben.
Hier erfolgt die Aufbereitung zur Wirtschaftsrechnung Es handelt sich um periodenfremde oder außer

Spafte 4:

Spafte 5 Hattorf am Harz, 12.112024:he Kosten.

Verhältnis der Summen der direkten SteHenkosten umgetegt Fahrzeugkosten werden nur auf die Ortsnetze umgelegt.Zeilen 30^?: Die Voi werden

Oie Umlage der anteiligen Klärvirerkskosten auf die dezentrale Abwasserbeseitigung geschieht im Verhäftnis der Jahress
Dezentrale Absvasserbeseibgung;[ 881.682 cbmZentrale Abwasserbeseitigung: [ ]]I (Barkel56 cbm Insgesarrrt: 861.738 cbm

Überschüsse oder Unterdeckunoen der Spalten 8-11 und 13 -17 werden entsprechend der Vorschnften des NKAG in der nächsten G ;hbqtZelte 51:



Anlagenachweis für die Abwasserbeseitigung - Haushaltsjahr 2023 -

Bezeichnung Abschreibung Kalkuiatorische ZinsenBuchrestwert AbzugskapitalAnschaffungswertAnl.-Konto
Zugang Bestand Sp.5 J. Sp.11 =

zu verz, Prozent

satz von Sp. 9

EURO

zu verz. Betrag

von Sp. 9

Kalkulator.

Zinssatz

Kalkulatorische

Zinsen

Zugang Abgang BestandAbgang BestandZugang

(Ist - Jahresrechn.)

EURO EURO EURO EUROEURO EURO EURO EUROEURO EUROEURO EURO

11 12 13 14 157 8 9 105 63 421

100,00%

100,00%

72.394,00

469^00
72.863,00

2,55%

2,55%

1.809,00

11,00

1.820,00

0,00 0,00 72.394,54

469,41

72.863,95

0,00 0,000,00 72.394.54 0,000,00Grundstück Klärwerk

Grundstück Pumpstation Aschenhütte

Summe Grundstücke

000

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00001

0,00 0,000,00 0,000,00 72.863,95 0,000,00

2,55%

2,55%

2,55%

2.55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

7.294.00

51,00

742.629.99

753,77

93.881,43

104.899,80

14.005.14

79.249,29

10.554.70

712.985,25

94.894,36

1.853.853,73

375.384,85

2.068,00

45.861,00

132.235,00

17.681,00

3.571,00

488,00

1.238.909,00

164.784,00

1.980.981,85

0,00 248.927,67 77,73%

100,00%

0,00%

71,13%

0,00%

85,87%

0,00%

73,39%

0,00%

291.786,00

2.068,00

0,00

94.058,00

1.118.014,84

2.821.77

139.742.43

237.134,80

31.686,14

82.820,29

11.042,70

1.951.894,25

259.678,36

3.834.835,58

19.006,00

47,00

2.375,00

4.031,00

538,00

3.312,00

441,00

33.182,00

4.414,00

67.346,00

0,000,00 0,00Baulicher Teil Klärwerk - Anteil SG Ha

Erneuerungen Baulicher Teil Klärwerk - Anteil SG Ha

BauRcher Teil Klärwerk Wulften - Anteil Stadt OHA

Baulicher Teil Kammerfilterpresse - Anteil Samtgemeinde

Baulicher Teil Kammerfilterpresse - Anteil Stadt OHA

Baulicher Teil Phosphatanlage - Anteil Samtgemeinde Hattorf am Harz

Baulicher Teil Phosphatanlage - Anteil Stadt OHA

Baulicher Teil 3. Reinigungsstufe - Anteil Samtgemeinde

Baulicher Teil 3. Reinigungsstufe - Anteil Stadt OHA

Summe baulicher Teil Klärwerk

100

0,00 0,000,000,000,00101

139.742,43

68.452,82

31.686,14

11.703,56

11.042,70

519.316,20

259.678.36

1.290.549,88

0.000,00 0,000,000,00700

2.351,00. 0,000,000,00 0,00110

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00710

0,00 3.066,00 76,000,000,000,00120

0,00 0,00 0,000,000,000,00720

0,00 909.235,00 22.730,000,000,000,00130

0,00 0,000,00 0,000,000,00730

1.300.213,00 32.502.000,00 0,000,000,00

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

2,55%

1.202,00

403,00

635.154,21

23.231.17

57.007.10

578227,28

69.436,83

100.141,49

13.351.35

799.156,18

105.984,70

2.381.690,31

55.880,61

16.121,20

0,00 96.310,43 86,06%

100,00%

0,00%

74,00%

0.00%

85,87%

0,00%

74,02%

0,00%

48.090,00

16.121,00

691.034,82

39.352,37

57.008,10

578228,28

69.437,83

100.142,49

13.352,35

935.594,61

121.518,70

2.605.669,55

27.641,00

1.574,00

0,000,00 0.00Mechanischer Teil Klärwerk - Anteil Samtgemeinde Hattorf

Emeuemngen Mech. Teil Klänverk - Anteil SG

Mechanischer Teil Klänwerk - Anteil Stadt OHA

Mechanischer Teil Kammerfitterpresse - Anteil Samtgemeinde

Mechanischer Teil Kammerfilterpresse - Anteil Stadt OHA

Mechanischer Teil Phosphatanlage - Anteil Samtgemeinde

Mechanischer Teil Phosphatanlage - Anteil Stadt OHA

Mechanischer Teil 3. Reinigungsstufe - Anteil Samtgemeinde

Mechanischer Teil 3. Reinigungsstufe - Arrteil Stadt OHA

Summe mecfranischerTeil Klärwerk

Harz200

0,00 0,000,000,00 0,00201

1,00 0,00 57.008,10

150.332,68

69.437,83

14.151,41

13.352,35

243.091,77

121.518,70

76520327

6,00 0,000,00 0,000,00. 0.00800

1,00 0,00 -  0,00 0,0018.456,59 0,000,00 0,00210

0,00 0,00 0,000,00 0,00 1,000,000,00810

0,00 0,000,00 1,00 0,000,000,00 0,00220

0,001,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00820

136.438,43

15.534,00

22327924

0,00 100.991.00 2.524,0037.423,00

4.860,00

89.954,59

0,000,000,00230

0,00 0,000,00 0,000,00 o,öo830

0,00 165202,00 4.129,000,000,000,00

10.587.860,57

16.172,70

10.604.033,27

1.661.858,00 2,55%

2,55%

72.056,000,00 8.133.250,57

9.876,70

8.143.12727

6.190.684,86

6.296,00

6.196.980,86

0,000,00 15267.952,34

16.172,70

15284.125,04

250.155,00

274,00

250.429,00

0,00Hauptsammler' Ortsnetze - Anteil Samtgemeinde

Hauptsafhmler, Ortsnetze - Anteil Stadt Osterode am Harz
Summe Hauptsammler

300

0,00 0,00% 0,00 0,000,000,000,00301

1.661.858,00 72.056,000,00 0,000,00 0,00

2,00 2,55%

2,55%

2,55%

0,000,00 14.620,95

1.016,91

78.767,61

94.405,47

2,00 0,00 0,000,00 14.622,95

1.017,91

127.155,35

142.79621

0,000,00Kfe, Anhänger

Funkanlage (anteilig)

Sonstiges bewegl. Anlagevermögen

Summe bewegl. Anlagevermögen

400

1,00 0,00 0,00 100,00% 1,00 0,000,00 0,000,00 0,00401

48.387,74

48290,74

0,00 0,00 48.383,00

48.386,00

1.836,00

1.836,00

9.866,00

9.866,00

0,003.913,75

3.913,75

0,00410

0,00 0,00 0,000,00

12.659.786,42 3248.522,00 112.343,00417.595,59 0,00 12.473.076,78 8.523.196,64 0,000,00 21.940290,333.913,75Schmutzwasserkanalisation

100,00%

0,00%

63278,00

0,00

i.8oi.ooo;oo

1.864278,00

2,55%

2,55%

2,55%

1.581,000,00 0,00 63278,43 0,00 0,000,00 63.278,43

378.136,71

4.777.20728

5218.622,42

0,000,00Grundstücke RW-Kanal Hattorf

Altanlagen RW-Kanal Hattorf

RW-Kanal Hattorf

Summe RW-Kanafisation Hattorf

510

378.135,71

2.907.919,47

3286.055,18

1,00 0,00 378.136,71

538.515,11

916.651,82

0,000,00 0,000,00 0,00511

61.725,00

63206,00

1.869287,81

1.932.56724

0,00124.462.34

124.462,34

0,000,00 0,00512

0,000,000,00 0,00

. 43.582,75

14.870,92

58.453,67

0,00% 0,00 2,55%

2,55%

0,00

1.429,00

1.429,00

0,00 43.581,75

235.432,78

279.014,53

1,00 0,0043.582,75

273.389,56

316.972,31

0,000,00 0,00Attanlagen RW-Kanal Elbingerode

RW - Kanal Elbingerode

Summe RW-Kanalisation Elbingerode

521

36.579,00

36.579,00

37.956,78

37.957,78

0,00o;oo 6257,00

6257,00

0,000.00522

0,000,000,000,00

0,00 137.675,56

63.869,05

201.544,61

0,00% 0,00 2,55%

2,55%

0,000,00 0,00 137.674,56

635.092,11

772.766,67

1,000,00 137.675,56

764202,80

901278,36

0,00Altanlagen RW-Kanal Hörden

RW - Kanal Hörden

Summe RW-Kanalisation Hörden

531

105.540,00

105.540,00

4.148,00

4.148,00

0,00 129.110,68

129.111,68

0,0014.040,00

14.040.00

0,00 0,00532

0,000,000,00 0,00

0,00 100,00%

0,00%

4.515,00 2,55%

2,55%

2,55%

112,000,00 0,00 4.515,99 0,004.515,99

155.340,29

1.514.533,67

1.674289,95

0,000,00 0,00Grundstücke RW-Kanal Wulften

Altanlagen RW-Kanal Wulften

RW - Kanal Wulften

Summe RW-Kanalisation Wulften

540

155.339,29

998.605,20

1.153.944,49

1,00 0,00 155.340,29

124.706,13

280.046,42

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00541

515.928,47

520.445,46

498.879,00

503.394,00

21.402,00

21.514,00

37.624,00

37.624,00

0,00 0,000,000,00542

0,000,000,00 0,00

90J97,002.620.082,16 1.456.696,52 2.509.791,00182.383,34 0,00 5.491.780,87 0,000,00 8.111.863,040,00Regenwasserkanalisation

14.116.482,94 5.758.313,00 202.740,000,00 17.964.857,65 11.143.278,80 0,0030.052.153,37 599.978i933.913,75 0,00Abwasserbeseitigung insgesamt



SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 12.11.2024 
Samtgemeindebürgermeister  

 
 

Az.:   

  
Vorlage Nr.: 

 
39/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Samtgemeinde: 
Betriebsausschuss 

    

Samtgemeindeausschuss     

Rat der Samtgemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Gebührenbedarfsberechnung 2025 
 
Anlagen: - 1 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Gebührenbedarfsberechnung 2025 wird in der vorgelegten Fassung zu Kenntnis genom-
men.  
Der kalkulatorische Zinssatz wird auf 2,50 % festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 



Erläuterung: 
 
 

Aus dem Zahlenwerk der Kostenrechnung ist die Gebührenbedarfsberechnung zu entwickeln. 
Die Gebührenbedarfsberechnung ist die Grundlage für die Festsetzung der Gebührensätze. 
Aus dem festgeschriebenen Anlagevermögen ergeben sich die kalkulatorischen Kosten, die 
beigefügte Ermittlung der Gebührenmaßstäbe sowie die Ermittlung des kalkulatorischen Zins-
satzes sind darüber hinaus Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung. 
 
Diese Angaben und der Verwaltungsvorschlag zu den Gebührensätzen 2025 sind der beige-
fügten Gebührenbedarfsberechnung mit den Anlagen zu entnehmen.  
 
RW-Gebühren, Dezentrale Abwasserbeseitigung 
 
Mit Beschlussfassung über die Gebührenbedarfsberechnung 2023 (siehe Vorlage 35/2022) 
wurde eine Gebührenanpassung für die RW-Kanalisation für die Gemeinden Hattorf am Harz, 
Elbingerode und Wulften am Harz umgesetzt.  
 
Die Gebührensätze wurden daraufhin mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt verändert: 
 

Einrichtung Gebührensatz 
€ / m² 

bis 31.12.20200 

Gebührensatz  
€ / m² 

seit 01.01.2023 

RW-Kanal Hattorf am Harz 0,29 € 0,34 € 

RW-Kanal Elbingerode 0,14 € 0,10 € 

RW-Kanal Hörden am Harz 0,16 € 0,16 € 

RW-Kanal Wulften am Harz 0,22 € 0,17 € 

Dezentrale Abw.-Beseitigung 20,41 € 20,41 € 

 
Für die RW-Gebühren wird eine gesonderte Prognoseberechnung für die Gebührenentwick-
lung der folgenden 3 Jahre beigefügt. In diese Berechnung sind die Ergebnisse der vorange-
gangenen Kalkulationszeiträume eingeflossen. Auf Grundlage dieser Prognose kann abge-
schätzt werden, wie sich zukünftig die Gebühren für die RW-Kanalisation entwickeln werden, 
aus den rechnerischen Gebührensätzen der Jahre 2025 – 2027 wurde ein Mittelwert gebildet.  
 
Die Gebührenbedarfsberechnung 2025 zeigt unter Berücksichtigung der ebenfalls beigefügten 
Prognoserechnungen zunächst nur geringe Abweichungen bei den Gebührensätzen.  
Für das Jahr 2025 ist daher eine Anpassung der Gebührensätze nicht erforderlich, die konkrete 
weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.  
 
SW-Gebühren 
 
Mit der Beschlussfassung für 2023 (siehe Vorlage 35/2022) wurde letztmalig eine Gebühren-
anhebung für die SW-Kanalisation von 3,56 € auf 3,85 € festgelegt. Die negativen Ergebnisse 
aus den vorhergehenden Kalkulationszeiträumen wurden für die Gebührenbedarfsberech-
nung jeweils zu einem Drittel vorgetragen, um dadurch den gesetzlich möglichen dreijährigen 
Kalkulationszeitraum auszunutzen.  
 



Die Gebührensätze für die SW-Kanalisation haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt 
entwickelt: 
 

Jahr Gebührensatz 

ab 01.01.1995 2,265 € 

ab 01.01.1996 2,884 € 

ab 01.01.1997 3,017 € 

ab 01.01.2002  
(€-Umstellung) 

3,00 € 

ab 01.01.2008 3,25 € 

ab 01.01.2017 3,56 € 

ab 01.01.2023 3,85 € 

 
Aufgrund der Kalkulation für das Jahr 2025 und der dargestellten Prognosewerte könnten Ge-
bührenveränderungen für 2025 vorgenommen werden. Die Prognose für die Jahre 2026 bis 
2027 zeigt auf, dass in den Folgejahren eine Gebührenanpassung notwendig werden kann.  
 
Neben den allgemeinen Preissteigerungen sind die Steigerungen der Stromkosten und die all-
gemeinen Preissteigerungen ursächlich für eine notwendige Anpassung der Gebühren. Gegen-
über dem Jahr 2022 muss in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 mit deutlich erhöhten 
Stromkosten kalkuliert werden. Hier bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit durch die neue Aus-
schreibung erfolgten Preisreduzierungen der Strombezugskosten ab 2025 zu einer Verbesse-
rung der Kostensituation führen können. Auch die weitere Entwicklung der weiteren Kosten-
steigerungen (Beschaffung Fällmittel, Kalk usw.) unter Berücksichtigung der aktuellen Krisen-
situation bleibt abzuwarten. Sollte sich die allgemeine wirtschaftliche Lage nicht ändern, ist 
eine Gebührenanpassung ab 2026 unumgänglich. 
 
Nach alledem, insbesondere nach der Gebührenanpassung ab 2023, sollte daher die weitere 
Kostenentwicklung beobachtet werden, bevor mögliche Gebührenanpassungen in Betracht 
gezogen werden.  
 
 
gez. Kaiser 
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Harz

Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2025

RW-Kanal

Wulften

EURO

Dezentrale

Abwasserbes.

EURO

RW - Kanal

Elbingerode

EURO

RW-Kanal

Hörden

EURO

SW-Kanal

Insgesamt

EURO

RW-Kanal

Hattorf

EURO

Leist.-unabh.

Kosten Klärwerk

EURO

SW-Kanal

Ortsnetze

EURO

Baul. Teil

Klärwerk

EURO

Mech. Teil

Klärwerk

EURO

Ausgabe- / Kostenarten
Einnahme- / Erlösarten

Zeile Konto

11 129 107 85 6431 2

37.700

21.500

06.300

1.500

14.000

4.100

407.800

111.000

90.000

45.000

70.000

5.500

'■300
230.000

124.500

63.300
1.000

8.000

471140

nur in KR

421100
421290

421292

422200

423100

424100

421100
425100

426110

426150

428100

437100
443150

442900

481109 .
481113

481109

40.... ff

143110,20, 3( Geschäftsausgaben
Kosten insgesamt

Abschreibungen It Anl-NW
Verzinsung It. Anl-NW
Unterhaltung Grundst. und Gebäude
Unterhaltung Ortsnetze
Kanalsanierung
Geräte, Ausrüstungsgegenstände
Mieten und Pachten
Bewirtschaftungskosten
Leerung privater Abwasseranlagen
Haltung von Fahrzeugen
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- und Fortbildung
Weitere Verw.- und Betriebsausg.
Abwasserabgabe
Überprüfungsgebühren u.ä.
Beitrag ATV
Innere Verrechnung
Verrechnung Bauhofleistungen
Innere Verrechnung Abw.-Beseitigung
Personalausgaben

1
02

500 500500026.500 1.50062.0003
6.500 5.0001.00045.0000 004

0 005
02.500 3.00006
03000 07
012.0003.000 215.0008

1.500000 009
18.500 18.500

1.200
7.500

110.000

40.000
4.500

0 0010
1.200

7.50Ö
1.000

00 011
00012
0108,000

40.000
4.500

1.00013
000014

00015
500500 00 016

21.80000017
1,500
4.200

3.000 700 1.300

5.700
8000 0800 018

02.6000 36.3000 00 019
327.700

2.800

00 327.700
2.800

020
00021

70.400 1.50012.600 32.1001.494.900 236.10022

23
1.500

96.000

48.800

115.030

1,500331100

348200

381100

Verwaltungsgebühren
Betr.-kostenerst. Stadt OHA, Herzbg.
Innere Verrechnung UA 7001 - 7005
Ergebnis letzter Kalkulationszeitraum
Vortrag 1/3 It. gesonderter Nebenrechnung
Gebührenbedarf
Gebührenmaßstab (cbm / qm)
Gebührensatz rechnerisch

24
11,000

48.800

24.940

75.00010.00025

26
-1.3564.417 507 -3.230-28.3764.02858.96727.09627

2.694

29.406
187.952

-6.807

77.207

380.536

-1.198
2.698

-22.404

258.504
742.598

966-30,313 13,262

1.335.338

272.087

19.997 12.33511,24328
11.634

100.116
29

12030
22,480,16 0,204,91 0,35 0,1231

0.17 20,';1
20.41

0,10 O.fö0,04Empfohlene Gebührenfestsetzung in EURO :
Vorjahr in Euro:

0.35
0,16 0.170.34 0.10>.S5
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Ermittlung des Gebührenmaßstabs der dezentralen

SW - Abwasserbeseitigungsanlagen

Ermittlung des Gebührenmaßstabs der zentralen

SW - Abwasserbeseitigungsanlagen

cbmcbmAbwassermenge 2023

52Abwassermenge

Abwassermenge

Abwassermenge

2021Hattorf am Harz

Hörden

Elbingerode

Wulften

155.348

35.375

15.491

65.873

Bezirk

Bezirk

Bezirk

Bezirk

2022 58,5

2023 56,5

56Mittelwert

272.087Insgesamt

Mittelwert des Vorjahres 2024 48

120Für die Geb.-bed.-ber. verwendet



Samtgemeinde Hattorf am Harz
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Ermittlung der Gebührenmaßstäbe der zentralen RW  - Abwasserbeseitigungsanlagen

WulftenHördenElbingerodeHattorf am HarzBezeichnung

38.613 €19.208 €5.608 €148.465 €Jahressoll 2023

(Stand: 31.12.2023)

dividiert durch Geb.-Satz 2023 0,17 €0,16 €0,10 €0,34 €

227.135 qm120.050 qm56.080 qm436.662 qm= private Flächen (gerundet)

Öffentliche Verkehrsflächen

It. Angabe Bauverwaltung 153.401 qm67.902 qm44.036 qm305.936 qm

380.536 qm187.952 qm100.116 qm742.598 qmGesamtflächen



Samtgemeinde Hattorf am Harz

FB 1 - Innere Dienste, Steuerung und Bildung

Ermittiurig des kalkulatorischen Zinssatzes für die kostenrechnenden Einrlchturigen - Gefoührenbedarfsberechnung 2025 -

€2.740.777Darlehensstand It. Schuldenstatistik zum 31.12.2023

€53.868gezahlte Zinsen 2023 It Jahresrechnung

1,97 v.H.= Durchschnittl. Zinssatz10053.868 € Zinsen X

2.740.777 € Darlehen

Zinssatz für festverzinsliche Wertpapiere

1993 bis 2023 It. Statistik Deutsche Bundesbank v.H.3,04= Durchschnittl. Zinssatz

2,51 v.H.Mittelwert aus beiden Zinssätzen

v.H.2,50Auf 0,05 % abgerundeter empfohlener Zinssatz

v.H.2,55Zinssatz des Vorjahres



Samtgemeinde Hattorf am Harz

FB 1 - Innere Dienste, Steuerung und Bildung

Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume ab 2016 für die Gebührenbedarfsberechnung

Vortrag Gebührenbedarfsberechnung in die Jahre

Ergebnis

aus BAB
2026 202720252023 20242021 20222019 2020BetragAufteilungKostenträger

4.044,59 €4.044,59 €12.133,78 €3 Jahre2016

3.382,05 €3.382,05 € 3.382,05 €10.146,16 €3 Jahre2017

3.641,95 € 3.641,95 €3,641,95 €10.925,86 €3 Jahre2018

1.978,47 € 1.978,47 €1.978,47 €5.935,42 €2019 3 Jahre
Baul. Teil

Klärwerk
3.325,37€3.325,37 € 3.325,37 €9.976,11 €3 Jahre2020

6.275,65 € 6.275,65 €6.275,65 €18.826,95 €3 Jahre2021

9.031,87 € 9.031,87 €9.031,87 €27.095,61 €3 Jahre2022
4.063,83 € 4.063,83 €4.063,83 €3 Jahre 12.191,50€2023

4.968,04 €18.632,89 €8.945,80 €11.068,60 € 9.002,48 €7.426,65 € 4.063,83 €11.243,69 €11.579,49 €Zwischensumme

10.565,78 €31.697,35 € 10,565,78 €3 Jahre2016

2.911,60 € 2.911,60 €8.734,79 € 2.911,60 €3 Jahre2017

13.064,58 €13.064,58 € 13.064,58 €39.193,75 €2018 3 Jahre

5.285,03 € 5.285,03 €5.285,03 €15.855,10€3 Jahre2019
Mech. Teil

Klärwerk
9.675,40 € 9.675,40 €9.675,40 €29.026,20 €3 Jahre2020

17.721,84 € 17.721,84 €17.721,84 €53.165,51 €3 Jahre2021
19.655,69 €19.655,69 € 19.655,69 €58.967,07 €3 Jahre2022
17.380,24 € 17.380,24 €

17.380,24 €

17.380,24 €52.140,71 €3 Jahre2023

19.997,29 €32.682,27 € 47.052,93 €21.261,21 € 28.025,02 €26.541,96 €13.477,38 € 2.275,45 €Zwischensumme

3.063,88 €9.191,63 € 3.063,88 €

290,90 €
3 Jahre2016

290,90 € 290,90 €872,69 €2017 3 Jahre

4.220,56 € 4.220,56 €4.220,56 €12.661,68 €3 Jahre2018

2.073,30 €2.073,30 €2.073,30 €6.219,91 €3 JahreLeist-unabh.

Kosten

Klärwerk

2019

3.740,21 € 3.740,21 €3.740,21 €11.220,64 €3 Jahre2020

1.755,69 € 1.755,69 €1.755,69 €5.267,06 €2021 3 Jahre
8.313,21 €8.313,21 € 8.313,21 €24.939,64 €3 Jahre2022
2.266,46 € 2.266,46 €2.266,46 €6.799,37 €3 Jahre2023

2.266,46 €12.335,36 €7.569,20 €6.584,76€ 10.034,08 €7.575,33 €3.354,77 €Zwischensumme 10.579,67 €13.809,11 €

7.208,11 €21.624,33 € 7.208,11 €3 Jahre2016

16.487,84 € 16.487,84 €49.463,51 € 16.487,84 €2017 3 Jahre

6.568,59 €6.568,59 €6.568,59 €19.705,76 €3 Jahre2018

20.572,90 € 20.572,90 €20.572,90 €61.718,69 €3 Jahre2019
SW-Kanal

Ortsnetze
11.030,83 € 11.030,83 €11.030,83 €33.092,49 €3 Jahre2020

3.815,44 €3.815,44 € 3.815,44 €11.446,32 €3 Jahre2021

1.342,55 € 1.342,55 €1.342,55 €4.027,65 €2022 3 Jahre
27.840,63 € 27.840,63 € 27.840,63 €83.521,90 €3 Jahre2023

-  26.498,08 €13.503,72 € -  30.313,52 €-  38.172,31 €-  30.264,53 €-  23.695,95 € 27.840,63 €35.419,17 €43.629,32 €Zwischensumme

10.466,14 € 10.466,14 €31.398,43 €3 Jahre2016

9.903,29 €9.903,29 €29.709,87 € 9.903,29 €3 Jahre2017

14.358,51 €14.358,51 € 14.358,51 €43.075,53 €2018 3 Jahre

11.236,09 €11.236,09 € 11.236,09 €33.708,26 €3 Jahre2019
SW-Kanal

insgesamt
5.710,15 € 5.710,15€5.710,15€17.130,46 €3 Jahre2020

21.937,73 € 21.937,73 €21.937,73 €65.813,20 €3 Jahre2021

38.343,32 €38.343,32 € 38.343,32 €115.029,97 €3 Jahre2022
47.018,25 €

8.674,92 €

47.018,25 €47.018,25 €

13,262,81 €
- 141.054,74 €3 Jahre2023

16.411,80 € 65.991,21 €6.780,87 € 8.832,58 €14.921,36 €€ 562,85 € 47.018,25 €Zwischensumme



Ergebnis

aus BAB
20262025 20272021 2022 2023 20242019 2020Kostenträger Aufteilung Betrag

16,311,35 € 5.437,12 € 5.437,12 €2016 3 Jahre

14.653,54 € 14.653,54 € 14.653,54 €3 Jahre 43.960,63 €2017

15.567,39 € -  15.567,39 €46.702,16 € 15.567,39 €3 Jahre2018

9.657,15 € 9.657,15 €9.657,15 €3 Jahre 28.971,44 €2019
RW-Kanal

Hattorf
22.735,04 € 22.735,04 €22.735,04 €68.205,11 €3 Jahre2020

12.008,49 €12.008,49 € 12.008,49 €3 Jahre 36.025,48 €2021

9.458,79 €9.458,79 € 9.458,79 €3 Jahre 28.376,36 €2022

936,85 € 936,85 €936,85 €3 Jahre 2.810,54 €2023

-  24.783,81 € -  39.878,08 € 936,85 €44.400,68 € 44.202,32 € 22.404,13 € 10.395,63 €47.959,57 €9.216,43 €Zwischensumme

1.275,37 €3.826,10 € 1.275,37 €2016 3 Jahre

2.197,08 €6.591,25 € 2.197,08 € 2.197,08 €3 Jahre2017

1.242,46 € 1.242,46 €3.727,38 € 1.242,46 €3 Jahre2018

958,65 €958,65 € 958,65 €2.875,94 €2019 3 Jahre
RW-Kanal

Elbingerode
947,47 € 947,47 €947,47 €2.842,41 €3 Jahre2020

826,46 € 826,46 €826,46 €2.479,38 €3 Jahre2021

1.472,18 € 1.472,18 € 1.472,18 €4.416,55 €3 Jahre2022

1.331,69 € 1.331,69 € 1.331,69 €

1.331,69 €
3.995,06 €3 Jahre2023

3.246,11 €4,02€ 3.148,58 €921,72 €Zwischensumme 140,50 €966,96 €2.732,58 €320,74 €

8.111,82 € 8.111,82 €3 Jahre 24.335,45 €2016

958,01 € 958,01 €2.874,02 € 958,01 €2017 3 Jahre

1.666,90 € 1.666,90 €5.000,69 € 1.666,90 €3 Jahre2018

1.590,93 € 1.590,93 €1.590,93 €3 Jahre 4.772,80 €2019
RW-Kanal

Hörden
1.320,52 € 1.320,52 € 1.320,52 €3.961,56 €2020 3 Jahre

2.082,35 € 2.082,35 € 2.082,35 €6.247,06 €3 Jahre2021

168,93 € 168,93 € 168,93 €506,78 €3 Jahre2022

443,49 € 443,49 € 443,49 €1.330,46 €3 Jahre2023

4.993,81 € 3.571,80 €10.736,72 € 4.215,84 € 4:578,35 € 443,49 €2.694,77 € 612,41 €9.069,82 €Zwischehsumme

3.463,81 € 1.154,60 € 1.154,60 €3 Jahre2016

4.226,59 € 4.226,59 € 4.226,59 €3 Jahre 12.679,78 €2017

1.843,69 €1.843,69 € 1.843,69 €5.531,07 €3 Jahre2018

1.500,11 € 1500,11 € 1.500,11€4.500,34 €3 Jahre2019
RW-Kanal

Wulften
211,22€ 211,22 € 211,22 €3 Jahre 633,67 €2020

1.509,14 € 1.509,14 € 1.509,14 €4.527,43 €3 Jahre2021

1.076,81 € 1.076,81 € 1.076,81 €3.230,42 €3 Jahre2022

7.240,19 € 7.240,19 € 7.240,19 €21.720,57 €3 Jahre2023

643,56 € 6.807,85 € 8.317,00 € 7.240,19 €882,79 € 3.555,03€ 3.220,48 €3.071,99 € 1.228,30 €Zwischensumme

919,61 € 306,54 € 306,54 €3 Jahre2016

229,86 €689,59 € 229,86 € 229,86 €3 Jahre2017

112,92 € 112,92 €112,92 €3 Jahre 338,77 €2018

229,99 € 229,99 €229,99 €Dezentrale

Abw.-

Beseitigung

3 Jahre 689,98 €2019

75,69 € 75,69 €75,69 €227,07 €3 Jahre2020

339,21 € 339,21 € 339,21 €1.017,64 €3 Jahre2021

451,85 € 451,85 € 451,85 €1355,56 €3 Jahre2022

407,00 € 407,00 € 407,00 €1.220,99 €3 Jahre2023

1.198,06 € 858,85 € 407,00 €572,78 € 418,61 €536,40 €Zwischensumme 866,76 €644,90 €649,32 €



Samtgemeinde Hattorf am Harz
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Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume für die Gebührenbedarfsberechnung
Prognose der Gebührenentwicklung

RW-Kanal Hattorf am Harz

Vortrag Gebührenbedarfsberechnung in die Jahre

Ergebnis
aus BAB

2025 2026 20272023 20242022Aufteilung 2021BetragKostenträger

9.657,15 €9.657,15 € 9.657,15 €28.971,44 € 3 Jahre2019

22.735,04 € - 22.735,04 €22.735,04 €68.205,11 € 3 Jahre2020

12.008,49 € - 12.008,49 € - 12.008,49 €36.025,48 € 3 Jahre2021

9.458,79 € 9.458,79 € 9.458,79 €28.376,36 € 3 Jahre2022

936,85 € 936,85 € 936,85 €2.810,54 € 3 Jahre2023

1.033,00 € 1.033,00 €3.099,00 € 3 Jahre2024

2.006,89 €6.020,68 € 3 Jahre2025

- 22.404,13 € -  9.362,63 € 1.910,74 €44.400,68 €9.657,15 € 32.392,18 €Zwischensumme - 44.202,32 €

Entwicklung der Gebühren

RW-Kanal Hattorf

Kalkulation

2026

Kalkulation

2027

Kalkulation

2025

Kalkulation

2023

BAB 2024
BAB 2023

Schätzung
240.000,00 €236.100,00 € 240.000,00 €255.293,73 € 236.100,00 €239.000,00 €Kosten

Ergebnisvortrag

aus Vorjahren 9.362,63 € 1.910,74 €44.202,00 € 22.404,00 €44.401,00 €
Gebührenbedarf 241.910,74 €258.504,00 € 249.362,63 €252.483,19 € 283.401,00 €283.401,00 €

Gebührenmaßstab

742.598in m* 742.598 742.598734.581

ueounrensac

rechnerisch 0,33 €0,35 € 0,34 €0,39 €
ueounrensatz

0,34 €empfohlen

brgeDnisvortrag rur

Folgejahre 2.810,54 € 3.099,00 €



Samtgemeinde Hattorf am Harz
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Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume für die Gebührenbedarfeberechnung
Prognose der Gebührenentwicklung

RW-Kanal Elbingerode

Vortrag Gebührenbedarfsberechnung in die Jahre

Ergebnis
aus BAB

2024 2025 2026 20272022 2023Aufteilung 2021BetragKostenträger

958,65 €958,65 € 958,65 €2.875,94 € 3 Jahre2019

947,47 € 947,47 €947,47 €2.842,41 € 3 Jahre2020

826,46 € 826,46 € 826,46 €2.479,38 € 3 Jahre2021
1.472,18 €1.472,18 € 1.472,18 €4.416,55 € 3 Jahre2022

- 1.331,69 € - 1.331,69 €1.331,69 €3.995,06 € 3 Jahre2023

- 1.082,00 € - 1.082,00 €3.246,00 € 3 Jahre2024

174,13 €522,40 € 3 Jahre2025

966,96"€'2.732,58 € 3.246,11 €1.906,12 € - 2.587,82 €941,50 €958,65 €Zwischensumme

Entwicklung der Gebühren

RW-Kanal Elbingerode

Kalkulation KalkulationBAB 2024

Schätzung

KalkulationKalkulation
BAB 2023

2026 202720252023

13.000,00 € 13.000,00 €12.700,00 € 12.600,00 €Kosten 14.006,96 €12.800,00 €

Ergebnisvortrag

2.587,82 €aus Vorjahren 966,00 € 941,50 €2.733,00 €

Gebührenbedarf 13.941,50 € 15.587,82 €9.454,00 € 11.634,00 €10.011,90 610.067,00 6

GebührenmaBstab

in m* 111.116 111.116111.116100.115

Gebührensatz

rechnerisch 0,13€ 0,14 €0,10 €0,10 6

iäeounrensatz

empfohlen 0,12 €

trgeonisvortrag rur

Folgejahre 3.995,06 6 3.246,00 6



Samtgemeinde Hattorf am Harz
FB 1 - Innere Dienste, Steuerung und Bildung

Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume für die Gebührenbedarfsberechnung
Prognose der Gebührenentwicklung

RW-Kanai Hörden am Harz

Vortrag Gebührenbedarfsberechnung in die Jahre

Ergebnis

aus BAB
2025 2026 2027Aufteilung 2021 2022 2023 2024Kostenträger Betrag

4.772,80 € 1.590,93 € 1.590,93 € 1.590,93 €2019 3 Jahre

1.320,52 € 1.320,52 € 1.320,52 €2020 3.961,56 € 3 Jahre

2.082,35 € 2.082,35€ 2.082,35 €6.247,06 € 3 Jahre2021

168,93 € 168,93 €506,78 € 168,93 €2022 3 Jahre

443,49 € 443,49 € 443,49 €2023 1.330,46 € 3 Jahre

1.190,67 € 1.190,67 €3.572,00 €2024 3 Jahre

222,11 €666,32 € 3 Jahre2025

578,25 € 525,07 €1.590,93 € 2.911,45 € 4.993,81 € 3.571.80 € 2.694,77 €Zwischensumme

Entwicklung der Gebühren

RW-Kanal Hörden

Kalkulation

2026

KalkulationKalkulation

2023

BAB 2024

Schätzung
Kalkulation

2025
BAB 2023

2027

32.100,00 € 32.100,00 €Kosten 32.100,00 € 32.100,00 €32.700,00 € 28.741,54 €

Ergebnisvortrag
aus Vorjahren 2.694,00 € 578,25 € 525,07 €4.994,00 €

Gebührenbedarf 32.625,07 €28.528,00 € 29.406,00 € 32.678,25 €27.706,00 € 30.072,00 €

Gebührenmaßstab

in m* 187.952 187.952187.952187.702

(ieounrensatz

rechnerisch 0,17€ 0,17€0,16€0,15€

ueDunrensatz

0,17 €empfohlen

trgeDnisvortrag tur

Folgejahre 1.330,46 € 3.572,00 €



Samtgemeinde Hattorf am Harz
FB 1 - Innere Dienste, Steuerung und Bildung

Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume für die Gebührenbedarfsberechnung

Prognose der Gebührenentwickiung

RW-Kanai Wuiften am Harz

Vortrag Gebührenbedarfsberechnung in die Jahre

Ergebnis
aus BAB

2025 2026 2027Aufteilung 2021 2022 2023 2024Kostenträger Betrag

1.500,11 € 1.500,11 €2019 4.500,34 € 3 Jahre 1.500,11 €

211,22 € 211,22 € 211,22 €2020 633,67 € 3 Jahre

1.509,14 € 1.509,14 € 1.509,14 €4.527,43 € 3 Jahre2021

1.076,81 € 1.076,81 € - 1.076,81 €3.230,42 € 3 Jahre2022

- 7.240,19 € 7.240,19 €7.240,19 €2023 - 21.720,57 € 3 Jahre

- 1.073,33 € 1.073,33 €3.220,00 € 3 Jahre2024

4.171,96 €-  12.515,88 € 3 Jahre2025

643,56 € 6.807,85 €1.711,34 € 3.220,48 € - 9.390,33 € 12.485,48 €1.500,11 €Zwischensumme

Entwicklung der Gebühren

RW-Kanal Wulften

Kalkulation

2026

KalkulationKalkuiation

2023

BAB 2024

Schätzung

Kalkuiation

2025
BAB 2023

2027

67.300,00 € 70.400,00 € 70.400,00 € 70.400,00 €Kosten 67.300,00 € 86.411,19 €

Ergebnisvortrag

aus Vorjahren 6.807,00 € 9.390,33 € 12.485,48 €3.220,00 €

Gebührenbedarf 64.080,00 € 77.207,00 € 79.790,33 € 82.885,48 €64.080,00 € 64.690,62 €

Gebührenmaßstab

in m* 380.536 380.536380.536377.696

Geounrensatz

rechnerisch 0,21 € 0,22 €0,20 €0,17€

ueounrensatz

empfohlen 0,21 €

trgeDnisvortrag rur
Folgejahre 21.720,57 € 3.220,00 €



Samtgemeinde Hattorf am Harz
FB 1 - Innere Dienste, Steuerung und Bildung

Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume für die Gebührenbedarfeberechnung
Prognose der Gebührenentwicklung

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Vortrag Gebührenbedarfeberechnung in die Jahre

Ergebnis

aus BAB
2026 20272024 20252022 2023Aufteilung 2021BetragKostenträger

229,99 €229,99 € 229,99 €3 Jahre689,98 €2019

75,69 € 75,69 € 75,69 €227,07 € 3 Jahre2020

339,21 € 339,21 €339,21 €3 Jahre1.017,64 €2021

451,85 €451,85 € 451,85 €1,355,56 € 3 Jahre2022

- 407,00 €407,00 € 407,00 €1.220,99 € 3 Jahre2023

- 289,00 €289,00 €3 Jahre867,00 €2024

82,93 €248,80 € 3 Jahre2025

- 778,93 €866,76 4 i-i98,'Ö'6r4' -1.147,85 €644,'9ÖT229,99 € 305,68 €Zwischensumme

Entwicklung der Gebühren

Dezentrale Abw.bes.

Kalkulation

2027

Kalkulation KalkulationBAB 2024

Schätzung
Kalkulation

BAB 2023
2025 20262023

1.500,00 €1.500,00 € 1.500,00 €1.500,00 €Kosten 1.900,00 € 2.374,16 €

Ergebnisvortrag

aus Vorjahren 778,93 €1.147,85 €1.198,00 €645,00 €

Gebührenbedarf 2.278,93 €2.647,85 €2.698,00 €2.367,00 €1.153,17€2.545,00 €

Gebührenmaßstab

inm® 120120120120

CieDunrensatz

rechnerisch 18,99€22,48 € 22,07 €21,21 €

lieounrensatz

empfohlen 21,18 €

brgeDmsvortrag rur

Folgejahre 867,00 €1.220,99 €



Samtgemeinde Hattorf am Harz

FB 1 - Innere Dienste, Steuerung und Bildung

Vortrag der Ergebnisse der Kalkulationszeiträume für die Gebührenbedarfsberechnung

Prognose der Gebührenentwicklung

SW-Beseitigung

Vortrag Gebührenbedarfeberechnung in die Jahre

Ergebnis

aus BAB
2026 2027Betrag Aufteilung 2021 2022 2023 2024 2025Kostenträger

11.236,09 € 11.236,09 € 11.236,09 €2019 33.708,26 € 3 Jahre

17.130,46 € 5.710,15 € 5.710,15€ 5.710,15 €2020 3 Jahre

65.813,20 € 21.937,73 € 21.937,73 € 21.937,73 €2021 3 Jahre

115.029,97 6 38.343,32 € 38.343,326 38.343,32 62022 3 Jahre

- 47.018,25 6 - 47.018,25 6 47.018,25 62023 -  141.054,74 6 3 Jahre

- 21.997,00 6 21.997,00 62024 65.991,00 6 3 Jahre

288.803,05 6 96.267,68 62025 3 Jahre

5.525,93 6 16.411,80 6 65.991,21 6 13.262,81 6 - 30.671,92 6 - 165.282,936Zwischensumme 11.236,09 6

Entwicklung der Gebühren

SW-Beseitigung

Kalkulation Kalkulation KalkulationKalkulation BAB 2024
BAB 2023

2023 Schätzung 2025 2026 2027

1.450.000,00 6 1.450.000,00 6Kosten 1.443.600,00 6 1.494.900,00 61.449.900,00 6 1.262.816,77 6

Ergebnisvortrag

aus Voijahren 13.262,00 6 30.671,92 6 165.282,93 616.412,00 6

Andere Einnahmen 145.300,00 6 145.300,00 6 150.000,00 6 150,000,00 6163.500,00 6

Gebührenbedarf 1.232.309,00 6 1.335.338,00 6 1.330.671,92 6 1.465.282,93 61.269.988,00 6 1.121.762,03 6

Gebührenmaßstab

in m® 272.087 272.087 272.087300.546

Gebührensatz

rechnerisch 4,91 6 4,89 6 5,39 64,23 6

Gebührensatz

5,06 €empfohlen

Ergebnisvortrag für
Folgejahre 141.054,74 6 65.991,00 6



SAMTGEMEINDE HATTORF AM HARZ Hattorf am Harz, 14.11.2024 
Samtgemeindebürgermeister  

 
 

Az.:   

  
Vorlage Nr.: 

 
31/2024 

 

 

 

 
B e s c h l u s s v o r l a g e  

 
  Für persönliche Vermerke 

Zu den Sitzungen: TOP Ja Nein Enth. 

Samtgemeinde: 
Bauen, Planen, Sicherheit und Ordnung 

    

Samtgemeinde: 
Betriebsausschuss 

    

Samtgemeinde: 
Jugend- und Seniorenausschuss 

    

Samtgemeinde: 
Schulausschuss 

    

Samtgemeinde: 
Entwicklung, Steuerung und Finanzen 

    

Samtgemeindeausschuss     

Rat der Samtgemeinde Hattorf am Harz     
 

 

X öffentlich 
 nichtöffentlich 

 
 
Haushaltssatzung 2025 
 
Anlagen: - 2 - 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

jährliche Folgekosten Eigenanteil erwartete Einnahmen (Zu-
schüsse, Beiträge o.ä.) 

0,00 0,00 
keine 

0,00 0,00 
  

 

Mittel stehen 
zur Verfügung 
  Ja       Nein 

Veranschla-
gung im Haus-
haltsjahr 

Teil des Haus-
haltsplanes 

Veranschlagung 
im IP des Jah-
res/der Jahre 

in Höhe von Produktkonto 

X  2024     

 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
1. Die beigefügte Haushaltssatzung der Samtgemeinde Hattorf am Harz für das Haushaltsjahr 2025 

wird einschließlich der integrierten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028, 

dem Investitionsprogramm sowie der weiteren gesetzlichen Anlagen beschlossen. 

 

2. Ein Haushaltssicherungskonzept wird gem. § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG nicht 

aufgestellt. 

 
 
 

Erläuterung: 
 
 
Nach § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat jede Gemeinde für jedes 

Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.  

 

Die Samtgemeindeumlage wird mit einem Hebesatz in Höhe von 22,1770 v.H. identisch zum Vorjahr 

erhoben. Die Berechnung erfolgt wie im Vorjahr gemäß einer Neuregelung in der Hauptsatzung zur 

Hälfte nach der Einwohnerzahl und zur anderen Hälfte nach der Steuerkraftmesszahl. Aufgrund der 

erhöhten Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden ergibt sich hier eine Ertragssteigerung. 

 

Die von der Samtgemeinde weitergeleiteten Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 

mit einer Weiterleitungsquote von 10 v.H. eingeplant, dies entspricht der Beschlussfassung des Samt-

gemeindeausschusses vom 29.10.2020.  

 

Aufgrund der Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss vom 29.10.2020 (Beschlussvorlage 

37/2020) wird die Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2021 bis auf weite-

res wie folgt berechnet: 

a) Die Bemessungsgrundlage für Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen 

Finanzausgleich ist der volle Betrag der Schlüsselzuweisungen. 

b) Die Berechnung der Weiterleitung erfolgt anhand der Fiktivberechnung aufgrund der Steuer-

kraft der jeweiligen Mitgliedsgemeinde. 

c) Die Weiterleitungsquote beträgt 10% der erhaltenen Schlüsselzuweisungen. 

 

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde daher eine Weiterleitungsquote von 10 v.H. berücksichtigt, wobei 

der Gemeinde Elbingerode vorab keine weiteren Beträge zuerkannt wurden. Zusätzliche Beträge zum 

Haushaltsausgleich der Gemeinde Elbingerode können derzeit nicht bereitgestellt werden, da seitens 

der Samtgemeinde selbst der Haushaltsausgleich gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung nicht er-

zielt werden konnte.  

 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Haushaltsplanentwürfe 2025 der Samtge-

meinde und der Mitgliedsgemeinden Elbingerode, Hörden am Harz und Wulften am Harz nicht ausge-

glichen dargestellt werden können.  

 

  



Die Planungen der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 waren bereits geprägt von den Folgen des Ukra-

ine-Krieges und der sich daraus ergebenen Flüchtlingssituation, der Energie- und Wirtschaftskrise und 

der stark angestiegenen Inflation. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch in 2025 

und den fortfolgenden Jahren deutlich in der gemeindlichen Finanzsituation widerspiegeln. Darüber 

hinaus führt der sehr hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen auch für 2025 zu einer 

starken Belastung des Haushaltes, die aktuellen Tarifverhandlungen bleiben darüberhinaus abzuwar-

ten. Das ordentliche Ergebnis kann daher im Haushaltsjahr 2025 erneut nicht ausgeglichen werden. 

 

Ausgehend von einem Hebesatz von 50,00 v.H. (2024: 50,00 v.H.) wurde die Kreisumlage berechnet.  

 

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Dort sind alle für die Beratung erforderlichen 

bedeutenden Angaben soweit wie möglich enthalten, so dass es keiner zusätzlichen Erläuterung in 

dieser Vorlage bedarf.  

 

So wie im Vorjahr ist auch für 2025 der Haushaltsplanaufbau an die Organisationsstruktur der Samtge-

meindeverwaltung angepasst. Diesbezüglich verweise ich nochmals auf die Beschlussvorlage der Samt-

gemeinde 25/2016. Aufgrund eines Hinweises des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen der Jahres-

abschlussprüfung erfolgte mit der Haushaltplanung 2023 eine Umstellung der Zuordnung der Konten 

für Bewirtschaftung und Unterhaltung direkt bei den betroffenen Produkten. Diese Vorgehensweise 

wird auch in der Haushaltsplanung 2025 fortgeführt. 

 

Aufgrund verschiedener Hinweise aus den Gremien wurden dem Haushaltsplan 2022 erstmalig die 

Produktkontenübersichten für eine einfachere Beratung beigefügt. Damit entspricht der Haushaltsauf-

bau in Teilen nicht den bisherigen vorgeschriebenen Haushalten, vereinfacht jedoch die politische Be-

ratung. Nach Beschlussfassung erfolgt die Erstellung eines entsprechenden und gesetzlich vorgegebe-

nen Haushaltsplanes, so wie aus den Vorjahren bekannt. 

 

Die Investitionsplanung wurde auf Grundlage des letztjährigen Investitionsprogramms fortgeschrieben 

und baut daher auf den bisherigen Planungen mit den entsprechenden Mittelanmeldungen auf. In 

2025 ist im Haushaltsplanentwurf erneut eine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen, da die Investi-

tionstätigkeiten durch entsprechende Zuwendungen und dem vorhanden Bestand nicht abgedeckt 

werden können.  

 

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbedarf in Höhe von 1.114.800,00 € aus. Der gesetzlich vor-

gesehene Haushaltsausgleich kann für das Jahr 2025 daher erneut nicht erzielt werden. Ein Haushalts-

vorgriff gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 NKomVG ist aufgrund der in der mittelfristigen Finanzplanung 

ebenfalls ausgewiesenen Fehlbedarfe nicht möglich. 

 

  



Ein Haushaltsrückgriff gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG auf vorhandene Überschussrücklagen 

ist für einen Haushaltsausgleich jedoch möglich und auch noch ausreichend. 

 

Jahresabschluss Stand Ergebnis Aufrechnung 

2018 geprüft 948.183,20 € 948.183,20 € 

2019 
Beschluss steht 

noch aus 
332.376,50 € 1.280.559,70 € 

2020 vorläufig 259.356,65 € 1.539.916,35 € 

2021 vorläufig 535.496,01 € 2.075.412,36 € 

2022 vorläufig 458.070,78 € 2.533.483,14 € 

2023 vorläufig -349.024,25 € 2.184.458,89 € 

2024 
vorläufig  

Stand 14.10.2024 
142.330,67 € 2.326.789,56 € 

 
Sollte sich die Haushaltsplanentwicklung entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung tatsächlich in 

2025 so wie aktuell dargestellt fortführen, dann ist ab 2026 ein Rückgriff auf vorhandene Überschuss-

rücklagen nicht mehr möglich. Die aktuelle Haushaltsplanung 2025 einschl. der mittelfristigen Finanz-

planung für 2026 bis 2028 zeigt eine besorgniserregende Entwicklung auf.  

 

Mit Schreiben vom 17.10.2024 hat das Nds. Innenministerium mitgeteilt, dass die Vertretung gemäß 

§ 182 Abs. 5 i. V. m Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG auch nach dem 30.06.2024 noch beschließen kann, 

dass für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG 

aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht er-

reicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet wer-

den kann. Es ist vorgesehen, dass die Samtgemeinde Hattorf am Harz von dieser Möglichkeit Gebrauch 

macht. 

 

Die Fortführung der Planwerte für die Jahre 2026 bis 2028 zeigt, dass zukünftig ein Haushaltsausgleich 

aus eigener Kraft nicht möglich sein wird. Dies ist auch unter Berücksichtigung der angewandten posi-

tiven Orientierungsdaten zu sehen. Hier bedarf es der Anstrengung in den politischen Gremien, um 

mittelfristig tatsächlich den Haushaltsausgleich darstellen zu können. Dies wird aber auch davon ab-

hängig sein, wie sich die wirtschaftliche Situation unter Berücksichtigung der aktuellen Krisensituatio-

nen insgesamt entwickeln wird. 

 

 
gez. Kaiser 
 































































































































































































































































































































   

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Hattorf am Harz 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 

Samtgemeinde Hattorf am Harz in der Sitzung am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr                     2025 
                       
      1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

 1.1 der ordentlichen Erträge auf                                                                                         7.228.400,00 € 
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.343.200,00 € 
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
   
      2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.936.800,00 € 
 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.516.600,00 € 
   
 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 84.000,00 € 
 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.648.400,00 € 
   
 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.564.400,00 € 
 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 232.300,00 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.564.400,00 € festgesetzt.   
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.    
 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem in dem Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.156.100,00 € festgesetzt.  
 
 

§ 5 
Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 1.387.200,00 € erhoben. Davon wird festgesetzt: 
Gemäß § 4 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hattorf am Harz die Hälfte nach der Einwohnerzahl 
und die andere Hälfte nach folgenden Umlagesätzen: 22,1770 % von der Steuerkraftzahl der 
Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 
und an der Umsatzsteuer. 
      
 
Hattorf am Harz, den xx.xx.2024 

 

Daniel Kaiser 

Samtgemeindebürgermeister 
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